
362 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

18. 2. 1964 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , mit 
dem das Ärztegesetz neuerlich abgeändert 
und ergänzt wird (Ärztegesetznovelle 1964). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Arztegesetz, BGBL Nr. 92/1949, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 129/1951, 
BGBL Nr. 119/1952, BGBL Nr. 169/1952 und 
BGBL Nr. 17/1955, wird abgeändert und ergänzt 
wie folgt: 

1. § 1 hat zu lauten: 

"D erB e r" u f des A r z t e s. 

§ 1. (1) Der Beruf des Arztes besteht In der 
Ausübung der Heilkunde. 

2. Nach § 1 ist folgender § 1 a einzufügen: 

,,§ 1 a. (1) Die selbständige Ausübung des ärzt­
lichen Berufes ist ausschließlich den praktischen 
Arzten und den Fachärzten vorbehalten. 

(2) Die selbständige Ausübung des ärztlichen 
Berufes besteht in der eigenverantwortlichen 
Ausführung der im § 1 Abs. 2 bis 4 umschrie­
benen Tätigkeiten, gleichgültig, ob solche Tätig­
keiten freiberuflich oder im Rahmen eines Dienst­
verhältnisses ausgeübt werden. 

(3) 'Die in Ausbildung zum praktischen Arzt 
oder zum Facharzt befindlichen Arzte (Turnus­
ärzte) sind lediglich zur unselbständigen Aus­
übung der in § 1 Abs. 2 und 3 umschriebenen 
Tätigkeiten in Krankenanstalten (§ 2 b) unter 
Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Arzte 
berechtigt. 

(4) Anderen Personen als den in den' Abs. 1 
und 3 genannten Arzten ist jede Ausübung der 
Heilkunde verboten. 

(2) Die Ausübung der Heilkunde umfaßt jede 
auf medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen 
gegründete Tätigkeit, die unmittelbar am Men-
schen oder mittelbar für den Menschen ausge- (5) Wird in Bestimmungen dieses Bundes-
führt wird. gesetzes die Bezeichnung ,Arzt' allgemein und 

(3). Zur Ausübung der Heilkunde im Sinne der [ nich~ in den ?esonderen ~ezeichnungen ,T~rnus-
Bestimmungen des Abs. 2 gehört arzt, ,praktiScher Arzt od~r ,Facharzt ver-

) 
d' U ch f d V r d wendet, so finden solche Bestimmungen auf alle 

a 1~ nte~su ung au .. as .or legen 0 er Arzte Anwendung. 
NIchtvorhegen von korperhchen Krank- .. . 
heiten Geistes- und Gemütskrankheiten (6) Durch dIe Bestimmungen dIeses Bundes-
von Gebrechen oder Anomalien oder 'gesetzes werden die gesetzlichen Vorschriften 

über die Berechtigung zur Ausübl,Ing des Heb-
b) die Beurteilung von in lit. a angeführten ammenberufes, des Dentistenberufes, des Kran-

Zuständen bei Verwendung von Hilfsmit- kenpflegefachdienstes, der medizinisch-techni­
teIn jeglicher Art oder schen Dienste sowie der Sanitätshilfsdienste nicht 

c) die Behandlung einschließlich der opera- berührt." 
tiven Beseitigung solcher Zustände (lit. a) 
oder 

d) die Vorbeugung von Erkrankungen oder 
e) die Geburtshilfe oder 
f) die Verordnung von Heilmitteln in wei­

testem Sinne einschließlich von Heilbehelfen 
und Hilfsmitteln oder 

g) die Vornahme von Leichenöffnungen. 

(4) Jeder zur selbständigen Ausübung des Be­
rufes berechtigte Arzt ist befugt, ärztliche Zeug­
nisse auszustellen und ärztliche Gutachten zu er­
statten." 

3. § 2 hat zu lauten: 

"E r f 0 r der n iss e zur B e ruf sau s­
üb u n g. 

§ 2. (1) Zur selbständigen Ausübung des ärzt­
lichen Berufes als praktischer Arzt oder als Fach­
arzt bedarf es des Nachweises der Erfüllung der 
nachfolgend angeführten allgemeinen Erforder­
nisse sowie der für den praktischen Arzt oder für 
den Facharzt vorgeschriebenen Ausbildungserfor­
dernisse, sowie schließlich der Eintragung in die 
Liste der Arzte (Arzteliste) (§ 2 i). 
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2 362 der Beilagen 

(2) Allgemeine Erfordernisse im Sinne des einer mindestens sechsjährigen praktischen Aus­
Abs. 1 sind: 

a) die österreichische Staatsbürgerschaft; 
b) die Eigenberechtigung; 
c) das an einer Universität in der Republik 

Österreich oder vor dem 30. Oktober 1918 
im Gebiete der im Reichsrate vertretenen 
Königreiche und Länder erworbene Dok­
torat der gesamten Heilkunde oder ein 
gleichartiges, im Auslande erworbenes und 
in Österreich nostrifiziertes Doktorat. 

(3) Ausbildungserfordernis für den praktischen 
Arzt im Sinne des Abs. 1 ist die mindestens drei­
jährige praktische, mit Erfolg zurückgelegte Aus­
bildung in der in diesem Bundesgesetz umschrie­
benen Art (§§ 2 bund 2 e). 

(4) Ausbildungserfordernis für den Facharzt im 
Sinne des Abs. 1 ist die praktische, im betreffen­
den Sonderfach und in den hiefür einschlägigen 
Nebenfächern, mit Erfolg zurückgelegte Ausbil­
dung in der in diesem Bundesgesetz vorgeschrie­
benen Art und Dauer (§§ 2 c und 2 f). 

(5) Zur unselbständigen Ausübung des ärzt­
lichen Berufes als Turnusarzt (§ 1 a Abs. 3) be­
darf es des Nachweises der Erfüllung der in Abs. 2 
angeführten allgemeinen Erfordernisse sowie der 
Eintragung in die Arzteliste (§. 2 i)." 

4. Nach § 2 a sind die folgenden §§ 2 b bis 2 k 
anzufügen: 

"V 0 r sc h r i f t e n für die pr akt i s c he 
Aus b i I dun g. 

Ausbildung zum praktischen 
A rz t. 

§ 2 b. (1) Personen, die die i~ § 2 Abs. 2 an-' 
geführten allgemeinen Erfordernisse erfüllen und 
beabsichtigen, sich einer selbständigen ärztlichen 
Betätigung als praktischer Arzt zuzuwenden, 
haben sich in Krankenanstalten, die als Ausbil­
dungsstätten für die Ausbildung zum praktischen 
Arzt anerkannt sind (§ 2 d), einer mindestens 
drei jährigen praktischen Ausbildung (Turnus) zu 
unterziehen (§ 2 Abs. 3) und den Erfolg dieser 
Ausbildurig nachzuweisen (§ 2 e Abs. 1), 

(2) Der Turnus hat jedenfalls eine Ausbildung 
auf den Gebieten Innere Medizin, Chirurgie, 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinderheil­
kunde, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten so­
wie Haut- und Geschlechtskrankheiten zu um­
fassen. 

Aus b i I dun g zum F ach a r z t. 

§ 2 c. (1) Personen, die die im § 2 Abs. 2 an­
geführten Erfordernisse erfüllen und beabsich­
tigen, sich einem Teilgebiete der Heilkunde als 
Sonderfach zur selbständigen Betätigung als Fach­
arzt zuzuwenden, habe·n sich in Krankenanstalten 
oder Instituten, die als Ausbildungsstätten für 
das betreffende Sonder fach anerkannt sind (§ 2 d) 

bildung in dem betreffenden klinischen bezie­
hungsweise nichtklinischen Sonderfache sowie in 
den hiefür einschlägigen klinischen und nichtkli­
nischen Nebenfächern zu unterziehen. 

(2) Die Vorschriften der Verordnung des Bun­
desministeriums für Unterricht im Einverneh­
men mit dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung vom 26. September 1925, BGBl. Nr. 381, 
betreffend die Ausbildung zum Zahnarzt, in der 
Fassung des BGBl. Nr. 51/1930, werden hie­
durch nicht berührt. Das Zeugnis über die nach 
dieser Verordnung mit Erfolg abgelegte zahn­
ärztliche Fachprüfung gilt als Erfolgsnachweis 
1m Sinne des § 2 e. 

Aus b i I dun g s s t ä t t e n. 

§ 2 d. (1). Ausbildungsstätten im Sinne der 
§§ 2 bund 2 c sind die Universitätskliniken und 
die Abteilungen von Krankenanstalten, die vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung nach 
Anhörung der österreichischen Arztekammer 
als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum 
praktischen Arzt beziehungsweise zum Facharzt 
eines bestimmten klinischen Sonderfaches an­
erkannt worden sind. Solche Krankenanstalten 
sind in das beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung geführte Verzeichnis der anerkannten 
Ausbildungsstätten Österreichs aufzunehmen. 

(2) Ausbildungsstätten im Sinne des § 2 c, so­
weit es sich um die Ausbildung in einem nicht­
klinischen Sonderfach handelt, sind die medizi­
nischen Universitätsinstitute und die Unter­
suchungsanstalten der bundesstaatlichen Sanitäts­
verwaltung, ferner die medizinisch-wissenschaft­
lichen Anstalten und gleichartige, organisatorisch 
mit Krankenanstalten verbundene Einrichtungen, 
die vom Bundesministerium für soziale Ver­
waltung nach Anhörung der österreichischen 
Arztekammer als Ausbildungsstätten für die Aus­
bildung zum Facharzt eines nichtklinischen Son­
derfaches anerkannt worden sind. Solche An­
stalten und Einrichtungen sind in das beim Bun­
desministerium für soziale Verwaltung geführte 
Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsstätten 
Österreichs aufzunehmen. 

(3) Die Anerkennung von Krankenanstalten als 
Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum 
praktischen Arzt oder zum Facharzt eines kli­
nischen Sonderfaches im Sinne des Abs. 1 darf 
nur bei Erfüllung der nachfolgenden. Bedingungen 
ausgesprochen werden: 

a) Die Krankenanstalt hat der Behandlung 
bettlägeriger Kranker zu dienen; 

b) in der Krankenanstalt müssen Krimkenab­
teilungen für die Behandlung bestimmter 
Krankheiten geführt werden und mit deren 
Leitung Fachärzte betraut sein, in deren 
Fachgebiet die :Behandlung solcher Krank­
heiten fällt; 
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c) die Krankenanstalt muß über alle zur Er­
reichung des Ausbildungszweckes erforder­
lichen fachlichen Einrichtungen und Geräte 
sowie über das erforderliche Lehr- und 
Untersuchungsmaterial verfügen. 

(4) Medizinisch-wissenschaftliche Anstalten und 
gleichartige, organisatorisch mit Krankenanstalten 
verbundene Einrichtungen dürfen als Ausbil­
dungsstätte:h für die Ausbildung zum Facharzt 
eines nichtklinischen Sonderfaches im Sinne des 
Abs. 2 nur bei Erfüllung der nachfolgenden Be­
dingungen anerkannt werden: 

a) Sie müssen unmittelbar oder mittelbar der 
Untersuchung, Behandlung und Heilung 
Kranker oder der Vorbeugung von Krank­
heiten dienen; 

b) sie müssen von einem Facharzt geleitet 
sein, in dessen Fachgebiet die in diesen 
Anstalten auszuführenden ärztlichen Tätig­
keiten fallen; 

c) sie müssen über alle zur Erreichung des 
Ausbildungszweckes erforderlichen fach­
lichen Einrichtungen und Geräte sowie über 
das erforderliche Lehr- und Untersuchungs­
material verfügen. 

(5) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer 
Ausbildungsstätte im Sinne des Abs. 1 und 2 
ist die Zahl der Auszubildenden, die zur Gewähr­
leistung des Ausbildungserfolges nicht über­
schritten werden darf, unter Berücksichtigung der 
Bettenzahl beziehungsweise in Instituten unter 
Berücksichtigung der Zahl der Ausbildungsplätze, 
des Umfanges der Ausbildungseinrichtungen und 
der Anzahl der ausbildenden Ärzte vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung festzusetzen. 

(6) Bei Erfüllung der in den Abs. 3 und 4 auf­
gezählten Bedingungen ist die Anerkennung als 
Ausbildungsstätte zu erteilen. 

E r f 0 1 g s n ach w eis. 

§ 2 e. (1) Der Nachweis über die mit Erfolg 
zurückgelegte praktische Ausbildung zum prak­
tischen Arzt (§ 2 Abs. 3 und § 2 b) ist durch 
Zeugnisse für jedes Ausbildungsfach zu erbringen. 

(2) Die Zeugnisse sind von den ausbildenden 
Ärzten der Ausbildungsstätten, bei 'denen die 
Ausbildung erfolgt ist, auszustellen. Sie haben 
die Feststellung zu enthalten, daß die Ausbildung 
in dem betreffenden Ausbildungsfach in der vor­
geschriebenen Art und Dauer mit Erfolg zu­
rückgelegt worden ist. 

§ 2 f. (1) Der Na"chweis über die mit Erfolg 
zurückgelegte Facharztausbildung ist durch Zeug­
nisse über die praktische Ausbildung in dem als 
Hauptfach gewählten Sonderfach und in den ein­
schlägigen Nebenfächern in der vorgeschriebenen 
Art und Dauer zu erbringen. 

(2) Auf die in Abs. 1 angeführten Zeugnisse 
sind die Vorschriften des § 2 e Abs. 2 anzuwen­
den. 

§ 2 g. (1) Eine postpromotionelle ärztliche Aus­
bildung im Auslande ist unter der Voraussetzung 
der Gleichartigkeit der Ausbildung bis zur Hälfte 
auf die jeweils für die Ausbildung zum prak­
tischen Arzt und zum Facharzt vorgesehene 
Dauer anzurechnen. 

(2) über die Anrechnung von im Ausland zu­
rückgelegten Ausbildungszeiten für die Ausbil­
dung zum praktischen Arzt sowie für die Aus­
bildung Zum Facharzt entscheidet der Landes­
hauptmann nach Anhörung der Österreichischen 
Ärztekammer. 

§ 2 h. Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung hat nach Anhörung der Österreichischen 
Ärztekammer über 

a) die für die praktische Ausbildung zum 
praktischen Arzt beziehungsweise zum 
Facharzt vorzusehenden Ausbildungserfor­
dernisse, über Art und Dauer der Ausbil­
dung in den einzelnen Ausbildungsfächern 
beziehungsweise im Hauptfach und in den 
Nebenfächern (§§ 2 bund 2 c), 

b) die Anerkennung von Ausbildungsstätten 
für die Ausbildung zum praktischen Arzt 
und zum Facharzt (§ 2 d), 

c) die Festsetzung von Ausbildungsstelien in 
den Ausbi'ldungsstätten (§ 2 d Abs. 5), 
sowie über 

d) den Erfolgsnachweis für die praktiscbe Aus­
bildung zum praktischen Arzt (§ 2 e) und 
zum Facharzt (§ 2 f) 

I 

unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand 
der medizinisch-wissenschaftlich,en Erkenntnisse 
nähere Vorschriften durch Verordnung zu er­
lassen. 

Ä r z te I ist e. 

§ 2 i. (1) Der Landeshauptmann hat die Anmel­
dungen für die Ausübung des ärztlichen Berufes 
entgegenzunehmen und eine Liste" der zur Be­
rufsausübung berechtigten lhzte (Ärzteliste) zu 
führen. 

(2) Personen, die die gemäß § 2 dieses Bundes­
gesetzes für dre selbständige oder für die unselb­
ständige Ausübung des ärztlich"en Berufes vor­
gesch,riebenen Erfordernisse erfüllen und den 
ärztlichen Beruf als praktische Ärzte, Fachärzte 
oder als Turnusärzte bzw. Fachtu:rnusärzte aus­
zuüben beabsichtigen, haben sich vor Aufnahme 
ihrer ärztlichen Tätigkeit beim Amt der Landes­
regierung, in dessen Bereich sie ihre ärztliche 
Tätigkeit auszuüben beabsichtigen, zu melden 
und die erforderlichen P,ersonal- und Ausbil­
dungsnachwe'ise vorzulegen. Die ärztliche Tätig­
keit darf erst nach Erhalt der Bestätigung über 
die Eintragung in die Ärzteliste (Abs. 1) auf­
genommen werden. 

(3) ErfürIt der Bewerber die für die Art der 
Berufsausübung gemäß § 2 vorgeschriebenen Er­
fordernisse, so hat ihn der Landeshauptmann 
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binnen Monatsfrist nach Einlangen der recht­
zeltlg erstatteten Stellungnahme der Krzte­
kammer in die Krzteliste einzutragen und ihm 
einen mit seinem Lichtbild versehenen Ausweis 
(Krzteausweis) auszustellen. 

(4) Findet der Landeshauptmann, daß der Be­
werber die Erfordernisse nicht erfüllt, hat er die 
Eintragung in die Krztdiste binnen Monatsfrist 
nach Einlangen der rechtzeitig erstatteten Stel­
lungnahme der Krztekammer mit B.escheid zu 
versagen. 

(5) Vor Eintragung in die Krzte1iste sowie vor 
Erlassung eines Bescheides, mit dem eine solche 
Eintragung versagt wird, ist die Krztekammer, 
in deren Bereich die ärztliche Tätigkeit ausgeübt 
werden soll, zu hören. Die Krztlekammer hat 
ihre Stellungnahme binnen Monatsfrist zu er­
statten. 

(6) Entscheidet der Landeshauptmann entgegen 
der rechtzeitig erstatteten Stellungnahme der 
Krztekammer, so steht dreser die Berufung an 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
offen. 

(7) Jede Eintragung in die Krzte1iste ist der 
nach dem gewählten Berufssitz zuständigen Be­
zir ksverwaltungsbehörde ohne Verzug mit­
zuteilen. Der Arzt hat sich bei dieser Behörde 
längstens binnen Monatsfrist nach Anmeldung 
beim Landeshauptmann persönlich. zu melden. 

(s) Dem Landeshauptmann sind vom Arzt 
ferner folgende Meldungen zu ,erstatten: 

a) jede Verlegung des Berufssitzes; 
b) jeder Wechsel des ordentlichen Wohnsitzes 

oder des gewöhnlichen Aufenthaltes; 
c) jede dauernde Einstellung der Berufs­

. ausübung; 
d) jede auch nur vorübergehende EinsteUung 

der Berufsausübung, wenn sie voraussicht­
lich drei Monate übersteigt, schJi1eßlich 

e) die Aufnahme einer ärztlichen Berufs­
tätigkeit außerhalb des Berufssitzes (§ 5) 
sowie die Beendigung einer solchen Tätig­
keit. 

(9) Wird der ursprünglich bestandene Mangel 
eines im § 2 Abs. 2 bis 4 angeführten Erforder­
nisses nachträglich offenbar, hat der Landes­
hauptmann die Eintragung in der Krzteliste zu 
streichen und mit Bescheid festzustellen, daß eine 
Berechtigung zur 'Ausübung des ärztlichen Be­
rufes nicht bestanden hat. 

(10) Der Landeshauptmann hat jede Eintragung 
in die Krzteliste sowie jede Knderung und Er­
gänzung derselben, die sich nach den Vorsch,riften 
der Abs. 1 bis 9 ergeben, ohne Verzug der zu­
ständigen Krztekammer mitzuteilen. 

(11) Nähere Vorschriften über die Einrichtung 
der Krzteliste, über das Verfahren ZUr Eintra­
gung in die Krztelislle, über Inhalt und Form des 
Krzteausweises und über die nach, den Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes an die Behörden 

und Krztekammern eI'gehenden Mitteilungen 
sind nach Anhörung der österreichischen Krzte­
kammer unter Bedachtnahme auf das an einer 
geordneten Erfassung der Krzte bestehende 
öffentliche Interesse vom Bundesministerium für 
soziale V,erwaltung durch Verordnung zu er­
lassen. 

Vorschdften für die Au'Jübung 
des ä r z t 1 ich e n B e ruf e s. 

§ 2 j. Krzte, die die Erfordernisse fUr die Aus­
übung des ärztlichen Berufes als praktischer Arzt 
erfüllt haben (§ 2 Abs. 2 und 3 sowie § 2 i), sind 
zur selbständigen Ausübung einer allgemeinärzt­
lichen Berufstätigkeit als praktischer Arzt be­
rechtigt, gleichgültig, ob diese Berufstätligkeit 
freiberuflich oder im Rahmen eines Dienst­
verhältnisses ausgeübt wird. 

§ 2 k. (1) Krzte, die die Erfordernisse für die 
Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt m,r 
ein Sonderfach der Heilkunde erfüllt haben (§ 2 
Abs. 2 und 4 sowie § 2 i), sind zur selbständigen 
Ausübung ,einer ärztlichen Berufstätigkeit als 
Facharzt auf diesem Teilgebiete der Heilkunde 
als Sonderfach berechtigt. 

(~) Fachärzte haben ihre ärztliche Berufstätig­
keit auf ihr Sonderfach zu beschränken. 

(3) Die Ausübung der Facharzttätigkeit auf 
mehr als einem Sonderfach bedarf der Bewilli­
gung des Landeshauptmannes. Eine solche Bewil­
ligung ist zu erteilen, wenn eine ausreichende 
fachärztliche Betreuung der Bevölkerung in dem 
für die Ausübung des betreffenden Sonderfaches 
in Aussicht genommenen Ort und dessen Ein­
zugsgC'biet nicht gewährleistet ist. Die Bewilli­
gung ist zurückzunehmen, wenn der für die Er­
teilung maßgebend gewesene Bedarf nicht mehr 
vorhanden ist. 

(4) Universitätsprofessoren und Universitäts­
dozenten sind Fachärzte des ärztlichen Sonder­
faches, für das ihnen die venia docendi verliehen 
worden ist. 

(5) Vor einer Entscheidung nach Abs. 3 ist die 
Krztekammer zu hören. Die Krztekammer hat 
ihre Stellungnahme binnen Monatsfrist zu er­
statten. 

(6) Entscheidet der Landeshauptmann entgegen 
der rechtzeitig ,erstatteten Stellungnahme der 
Krztekammer, so steht dieser die B'erufung an 
das Bundesministerium für: soziale Verwaltung 
offen." 

~. Der § 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. (1) Die im Auslande erworbenen medizi­
nischen Doktorate der P,rofessoren eines medizi­
nischen Faches, die aus dem Auslande berufen 
und an der medizinischen Fakultät einer öster­
reichischen Universität zu Professoren ernannt 
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sind, gdten als in österreich nostrifizierte Dok­
torate. Solche Personen sind vom Nachweis der 
Erfordernisse nach § 2 Abs. 2 bis 4 befreit. 

(2) Arzte, die nicht österreichische Staatsbürger 
sind oder ,deren medizinische Doktorate nicht 
den Erfordernissen des § 2 Abs. 2 lit. c ent­
sprechen, dürfen eine ärztliche Tätigkeit nur in 
unselbständiger Stellung und nur zu Studien­
zwecken im folgenden Umfange ausüben: 

a) an Universitätskliniken oder in Univer­
sitätsinstituten im Rahmen der ihnen zu­
gewiesenen Obliegenheiten mit Bewilli­
gung des Klinik- beziehungsweise Instituts­
vorstandes bis zur Dauer eines Jahres; 

b) an allen übrigen Krankenanstalten bezie­
hungsweise medizinisch-wissenschaftlichen 
Anstalten, die Ausbildungsstätten im Sinne 
des § 2 d sind, im Rahmen der ihnen zu­
gewiesenen Obliegenheiten mit Bewilligung 
des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung .jeweils bis zur Dauer eines Jahres. 

(3) Den im Abs. 2 angeführten Arzten sind 
auch Ausländer mit abgeschlossener medizinischer 
Hochschulbildung gleichgestellt, die ihre Studien 
in Ländern zurückgelegt haben, in denen der 
Er,werb des akademischen Grades eines' ,Doctor 
medicinae universae' zur Erlangung der Berech­
tigung zur Ausübung des ärztlich'en Berufes nicht 
erforderlich ist. In solch,en Fäl1en ist jedoch von 
den in Betracht kommenden Personen der Nach­
weis zu ,erbringen, daß sie die fachlichen Er­
fordernisse zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
in jenem Lande besitz'en, in dem sie die Berech­
tigung ,erworben haben. 

(4) Eine Bewilligung gemäß Abs. 2 lit. a oder b 
darf nur versagt werdel1i, wenn durch die 
Tätigkeit ausländischer A'rztein Universitäts­
kliniken beziehungsweise Universitätsinstituten 
und sonstigen Krankenanstalten beziehungsweise 
in medizinisch-wissenschaftlichen Anstalten die 
postpromotionelle Ausbildung österreichischer 
Arzte gefährdet wird. Vor Erteilung einer Bewilli­
gung gemäß Abs. 2 ist die Arztekammer zu hören. 
Jede gemäß Abs. 2 erteilte Bewilligung ist dem 
Landeshaupmtann und der Arztekammer in Ab­
schrift zur Kenntnis zu bringen. 

(5) Die VerLängerung einer gemäß Abs. 2 lit. a 
erteilten Bewilligung bedarf ,der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Unterricht; sie ist nach 
Anhören der A'fZtekammer jeweils bis zur Dauer 
eines weiteren Jahres auszusprechen. Die Zu­
stimmung darf nur bei Vorliegen von im Abs.4 
angeführten Gründen versagt werden. Arzte, 
denen eine Bewilligung gemäß Abs. 2 lit. a oder b 
erteilt worden ist, sind nicht be1:echbigt, den 
ärztlich,en Beruf außerhalb der ihnen in den im 
Abs. 2 lit. a und b genannten K'rankenanstalten 
zugewiesenen Obliegenheiten auszuüben. 

(6) Die Bestimmungen d'es § 2 i über die Ein­
tragung in die Liste der zur Berufsausübung 
berechtigten Arzte finden auf die im Abs. 2 
genannten Arzte sinngemäß Anwendung. 

(7) Praktische Arzte oder Fachärzte, deren 
Berufssitz im Auslande gelegen ist, dürfen, un­
geachtet des Mangels der im § 2 angegebenen 
Erfordernisse, den ärztlichen Beruf im Inlande 
ausüben: 

a) auf fallweise B,e'rufung zu ärztlichen Kon­
silien oder zu einer mit einer solchen im 
Zusammenhang stehenden Behandlung ein­
zelner Krankheitsfälle, jedoch nur in Zu­
sammenarbeit mit einem im Inlande zur 

, selbständigen Berufs,ausübung berechtigten 
Arzte; 

b) im Grenzgebiete nach Maßgabe zwischen­
staatlicher übereinkommen." 

6. Dem § 3 ist folgender § 3 a anzufügen: 

,,§ 3 a. ci) Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung hat Arzten, deren Doktorate der 
gesamten Heilkunde im Ausland erworben 
wurden, bei Nachweis des aufrechten Bestandes 
derselben unter der Voraussetzung der Gleich­
artigkeit der Ausbildung sowie bei Ausländern 
auch unter derVoraussetzung.der Gegenseitigkeit 
gegen jederzeitigen Widerruf die Bewilligung zur 
freiberuflichen Ausübung des ärztlichen Berufes 
als praktischJer Arzt oder als Facharzt zu er­
teilen. An Ausländer darf eine solche B,ewilli­
gung jedoch nur dann erteilt werden, wenn eine 
ausreichende :allgemeinärztliche beziehungsweise 
fachärztlich,e Betreuung der Bevölkerung in dem 
für den Berufssitz in Aussicht genommenen Orte 
oder dessen Einzugsgebiet nicht gewährleistet ist. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu ver­
sagen, wenn die Ausbildung des Bewerbers den 
für die Ausübung des ärztlichen Berufes in 
österreich erforderlichen Kenntnissen ul1id Fähig­
keiten nicht entspricht. 

(3) Die Voraussetzung der Gegenseitigkeit gilt 
nicht für Personen, die unter die Bestimmungen 
der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, fallen, sofern 
diese Personen gemäß Artikel 7 der genannten 
Konvention nachweisen, daß sie sich drei Jahre 
im Gebiete der Republik österreich aufgehalten 
haben. 

(4) Vor Erteilung der B,ewiHigung gemäß 
Abs. 1 sind das Bundesministerium für Unter­
richt sowie die österreichische Arzt'ekammer zu 
hören." 

7. § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Berufsbezeichnungen ,Turnusarzt', 
,praktischer Arzt', ,Facharzt' sowie sonstige Be­
rufsbezeichnungen dürfen nur nach Erfüllung 
der in den §§ 2:b bis einschließlich 2 i genannten 
Vor,aussetzungen gefuhrt werden." 
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8. Dem § 4 ist ein neuer Abs. 6 folgenden In­
haltes anzufügen: 

,,(6) Die Berufs.bezeichnung ,Primararzt' oder' 
,Primarius' dürfen nur Fachärzte unter der Vor­
aussetzung führen, daß sie in Krankenanstahen 
dauernd mit der ärztlichen Leitung einer Kran­
kena'bteilung, die einen systemisierten Betten­
stand von mindestens 20 Betten der allgemeinen 
Pflegegebührenklasse aufweist, betraut sind und 
ihnen mindestens ein Arzt unterstellt ist. Zur 
Führung der ,genannten Berufsbezeichnung sind 
auch die mit der dauernden Leitung eines im 
Rahmen einer Krankenanstalt geführten Instituts 
oder eines selbständigen, Ambulatoriums be­
trauten Fa·chärzte berechtigt, denen mindestens 
ein Arzt untersteHt ist." 

9. § 5 hat zu lauten: 

"B e ruf s s i t z. 

§ 5. (1) Jeder Arzt hat nach Maßga!be der Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes das Recht, 
seinen Beruf im ganzen Bundesgebiet auszu­
üben. 

(2) Der praktische Arzt oder Facharzt, der 
seinen Beruf :als freien Beruf auszuüben beab­
sichtigt, hat anläßIich der Anmeldung beim Lan­
des'hauptmann (§ 2 i) frei seinen Berufssitz Zl; 

bestimmen. Berufssitz ist der Ort, an dem sich 
die Ordinationsstätte befindet, in der und von 
der aus der praktis,che Arzt beziehungsweise der 
Facharzt seine freiberufliche Tätigkeit ausübt. 

(3) Der praktische Arzt beziehungsweise der 
Facharzt darf grundsätzlich nur einen Berufs­
sitz haben. Die freiberufliche Ausübung des ärzt­
li,chen Berufes Ohne bestimmten Berufssitz (Wan­
derpraxis) ist verboten. 

(4) Ein praktischer Arzt oder ein Facharzt, der 
seine freiberufliche Tätigkeit regelmäßig wieder­
kehrend an bestimmten Wochentagen oder für 
eine kalendermäßig hestimmte Zeitdauer auch an 
einem zweiten Berufssitz auszuüben beaJbsichtigt, 
bedarf hiezu einer Bewilligung des Landeshaupt­
mannes, in des,sen Bereich der für den zweiten 
Berufssitz in Aussicht genommene Ort gelegen 
ist. Eine solche Bewilligung ist zu erteilen, wenn 
eine ausreichende aUgemeinärztliche oder fach-· 
ärztIicheBetreuung der Bevölkerung in dem für 
den zweiten, Berufssitz in Aussicht genommenen 
Ort und dessen Einzugsgebiet nicht gewährleistet 
ist. Die Bewilligung ist zurückzunehmen, wenn 
der für ihre Erteilung maßgebend gewesene Be­
darf nicht mehr besteht. 

(5) Vor einer Entscheidung nach Ahs. 4 ist die 
Ärztekammer, in deren Bereich der zweite Be­
rufssitzliegt, zuhören. Die Ärztekammer hat 
ihre SteHungnahme binnen' Monatsfrist zu er­
statten. 

(6) Entscheidet der Landeshauptmann entgegen 
der rechtzeitig erstatteten Stellungnahme der 
Ärztekammer, so steht dieser die Berufung an 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
offen." 

10. Nach § 5 ist ein neuer § 5 a folgenden In­
haltes einzufügen: 

,,§ 5 a. Der zur sellbständigen Ausübung de3 
Berufes :berechtigte Arzt (§ 2 j beziehungsweise 
§ 2 k}, der seinen Beruf ausschließlich in einem 
Anstellungsverhältnis auszuiiben beabsichtigt, hat 
anläßlich der AnmeLdung beim Landesbaupt­
mann (§ 2 i) seinen Dienstort :b.eka~ntz'Ugeben." 

11. § 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. (1) Dem Arzt ist im Zusammenhang mit 
der Ausübung seines ärztlichen ßerufes jede~ Art 
der Werbung für medizinische Behandlungs­
methoden sowie für die Anwendung von Arznei­
mitteln oder Heilbehelfen verboten. 

(2) Unter dieses Verbot fallen: 

a) die Ankündigung unentgeltlicher oder 
brieflicher Be'handlung (FernJbehandlung); 

b} die Veröffentlichung von Hei1berichten in 
Wort, Schrift oder Bild, ausgenommen solche 
in fachwissens,chaftlichen Schriften. 

(3) Dem Arzt ist verboten, für die Zuweisung 
von Kranken ,an ihn 'Oder durch ihn eine Ver­
gütung, gleich welcher Art, zu versprechen, sich 
oder einem anderen zusichern zu lassen, zu geben 
oder zu nehmen. Rechtsgeschäfte, die dieses Ver­
bot verletzen, sind nichtig; Leistungen, die ent­
gegen diesem Verbot erbracht worden sind,roön-
nen zurückgefordert werden." . 

12. § 10 hat zu lauten: 

"B e ruf s geh e i m n i s. 

§ 10. (1) Der Arzt ist zur Wahrung der ihm 
in Ausühung seines Berufes anvertrauten oder 
bekanntgewordenen Geheimnisse verpflichtet. 

(2) Die im Albs. 1 vor.gesehene Verpflichtung 
besteht nicht,' wenn 

a) die dur,ch die Offenbarung des Geheimnisses 
bedrohte Person den Arzt von der Ge­
heimhaltung entbunden hat, 

b) die Offenbarung des Geheimnisses nach Art 
und Inhalt durch Interessen der öffentlich:!n 
Gesundheitspflege oder der Rechtspflege 
gerechtfertigt ist, 

c) nach gesetzlichen Vorschriften eine Mel­
.dung des Arztes über ,den Gesundheits­
zustand bestimmter iPersonen vorgeschrie­
ben ist, 
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d} Mitteilungen oder Befunde des Arztes über 
Krankheiten und Gebrechen des Versicher­
ten an Träger der Sozialversicherung er­
forderlich sind. 

(3) Außer im Falle einer behördlichen Anfrage 
nach Abs. 2 lit. b kann der Arzt eine Erklärung 
darüber, ob ein Interesse der öffentlichen Ge­
sundheitspflege an der Offenba·rung des Geheim­
nisses vorliegt, von der Bezirksverwaltungs-
behörde verlangen." . 

13. § 12 hat zu lauten: 

,,0 r d i n a t ion s s t ä t t e n. 

§ 12. (1) Der Arzt ist verpflichtet, seine Or­
dill'ationssttätte 

a) in einem solchen Zustand zu halten, daß 
sie den hygienischen Anforderungen ent­
spricht; 

h) durch eine entsprechende äußere Bezeich­
~ung kenntlich machen. 

(2) Der Amtsarzt der Bezirksverwaltungs­
behörde hat die Ordinationsstätte zu überprüfen, 
wenn Umstände vorliegen, die die Annahme 
rechtfertigen, daß sie den im Abs. 1 lit. a ange­
führten Voraussetzungen nicht entspricht. Der 
überprüfu~g ist ein Vertreter der Arztekammer 
tbeizuziehen. Entspricht .die Ordinationsstätte 
nicht den hygienischen Anforderungen, ist dem 
Arz·t die Behebung der Mängel innerhalb einer 
angemessenen Frist aufzutragen. 

(3) Kommt bei der überprüfung zutage, daß 
Mißstände vorliegen, die für das Leben und die 
Gesundheit von Patienten eine Gefahr mit sich 
bringen können, ist die Sperre der Ordinations­
stätte his zur Behebung dieser Mißstände von 
der Bezirksverwaltungslbehöl'de zu verfügen. 

(4) Die Art und Form, wie die Ordinations­
stätte bezeichnet wird, darf allgemeinen Inter­
essen des Berufsstandes der Arzte, insbesondere 
das Ansehen der Arzteschaft, ni,cht beeinträch­
tigen. Die österreichische Arztekammer hat 
unter Bedachtnahme auf die allgemeinen 'Inter­
essen des Berufsstandes der Arzte, inshesondere 
das Ansehen der Arzteschaft, nähere Vorschriften 
über die Art und Form der äußeren Bezeichnung 
der ärztlichen Ordinationsstätten zu erlassen. 
Sollche Vorschriften sind in der österreichischen 
Arztezeitung und in den Mitteilungsblättern der 
Arztekammern in den Bundesländern kund­
zumachen; sie tretenem Jahr nach ihrer Ktind·· 
ma.chung in Kraft." 

14. § 15 hat zu lauten: 

"E r lös· c he nun d Ruh end erB e r e c h­
t i gun g zur B e ruf sau s ü b u ng. 

§ 15. (1) Die Berechtigung zur Ausülbung des 
ärztlichen Berufes erlischt: 

a) durch Verlust eines der im § 2 Abs. 2 an­
geführten Erfordernisses oder 

h) wenn hervorkommt, daß eines der im § 2 
A'bs. 2 bis 4 angeführten Erfordernisse 
nicht gegebe'n ist. 

(2) Dic Berechtigung zur Ausülbung des ärzt­
lichen Berufes ruht auf Grund 

a) eines dauernden oder zeitweiligen Ver­
zi·chts; 

Ib) eines gerichtlichen Urteils gemäß §§ 356, 
357 oder 357 a StG. für die Dauer der vom 
Gericht festgesetzten Untersa.gung. 

(~l) Gesetzliche B.estimmungen, die den Verlust 
der Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen 
Berufes vorsehen, bleiben unJberührt. 

(4) Die Gründe für das Erlöschen beziehungs­
weise für das Ruhen der Bere.chtigull'g nach Abs. 1 
und 2 lit. h sind von Amts wegen. wahrzu­
nehmen. 

(5) In allen Fällen der' AJbs. 1 und 2 hat der 
Landeshauptmann die Streichung in der Arzte­
liste durchzuführen. 

(6) Wer die Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes nicht mehr besitzt, kann, so­
bald er die Erfordernisse gemäß § 2 neuerlich 
naChzuweisen in der Lage ist, die Wiederauf­
nahme der Berufsausübung unter EinhaItung der 
V ors,chrift des § 2 i anmelden. 

(7) Das Erlöschen beziehungsweise das Ruhen 
der Berechtigung zur Ausü'bung des ärztlichen 
Berufes hat auch das Erlöschen der Bewilligung 
zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke zur 
Folge." 

15. § 16 hat zu lauten: 

"Ve r z ich tau f die Be ruf sau s ü b u n g. 

§ 16. Ein Arzt kann jederzeit dauernd oder 
zeitweilig auf die Berechtigung zur Ausübung 
des ärztlichen Berufes verzichten. Der Verzicht 
ist dem Landeshauptmann schriftlich anzuzeigen; 
er wird frühestens im Zeitpunkt des Einlangem 
der Anzeige beim Landeshauptmann wirksam." 

16. § 17 hat zu lauten: 

,,§ 17. (1) Wenn einem Arl)t die AusÜ'bung des 
ärztlichen Berufes durch gesetzliche Bestim­
mungen, durch gerichtli,ches Urteil oder durch 
Disziplinarerkenntnis mit :zeiolicher Beschrän­
kung oder bis zur Erfüllung einer auferlegten 
Bedingung untersagt ist, so erlangt er mit dem 
Ablauf der Zeit, auf die sich die Untersagung 
erstreckt, oder mit' der Erfüllung der für die 
Wiedererlangung der Berufsausiibung auferleg­
ten Bedingung wieder diese Berechtigung; er hat 
vor der Wiederaufnahme der Berufsausübung 
dem Landeshauptmann den Ablauf der zeitlichen 
Bes,chränkung oder die Erfüllung der Bedingung 
nachzuweis·en. 
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(2) Die Gerichte haben Urteile, womit einem 
Arzt die Ausübung des ärztlichen Berufes mit 
zeitlicher Beschränkung oder bis zur Erfüllung 
einer auferlegten Bedingung untersagt wird, un­
verzüglich dem Landeshauptmann, bei Ärzten 
im ·öffentlichen Dienst auch der vorgesetzten 
Dienststelle des Arztes mitzuteilen. 

(3) Während der zeitlich beschrän'kten Unter­
sagung der Berufsausübung ruht die durch die 
Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Haus­
apotheke erlangte Befugnis." 

17. Die §§ 18 und 19 haben zu lauten: 

"V 0 r I ä u f i g e U nt e r sag u n g der B e­
ruf sau s ü b u n g. 

§ 18. (1) In Wahrung des öffentlichen Wohles 
und bei Gefahr ,im Verzuge hat der Landeshaupt­
mann Ärzten die Ausübung des ärztlichen Beru­
fes bis zum rechtskräftigen Abschluß des Ent­
mündigungs- oder Strafverfahrens zu untersagen 
wenn gegen sie 

a) ein Antrag auf Entmündigung wegen Gei­
steskrankheit, Geistesschwäche oder ge­
wohnheitsmäßigen Mißbra·uchs von Alko­
hol oder von Suchtg.iften (Nervengiften) 
gestellt worden ist, oder . 

b) von· Amts wegen ein Entmündigungs­
verfahren wegen Geisteskrankheit oder 
Geistesschwäche oder ein Strafverfahren we­
gen grober VerfehLungen bei Ausübung des 
ärztlichen Berufes, die mit gerichtlicher 
oder Verwaltungsstrafe bedroht sind, ein­
geleitet worden ist. 

(2) Ist ein Entmündigungs- oder Strafverfahren 
im Sinne des Abs. 1 noch nicht eingeleitet, kann 
der Landeshauptmann Ärzten, die wegen Gei·­
steskrankheit, Geistesschwäche oder wegen ge­
wohnheitsmäßigen Mißbrauchs von Alkohol oder 
von Suchtgiften (Nervengiften) zur Ausübung 
des ärztlichen Berufes nicht fähig siind, bei Ge­
fahr im Verzug die Ausübung des ärztlichen Be­
rufes bis zur Höchstdamer von sechs Wochen un­
tersagen. 

(3) Wurde einem Arzt auf Grund der Bestim­
mungen des Abs. 2 die Ausübung des ärztlichen 
Berufes untersagt, hat der Landeshauptmann 
hievon unverzüglich die Staatsanwaltschaft beim 
zuständigen Gerichtshof erster Instanz wegen 
allfälliger Einleitung eines Entmündigungs- oder 
Strafverfahrens in Kenntnis zu setzen. 

(4) Die Gerichte sind verpflichtet, dem Landes­
hauptmann sowie der Ärztekammer die Anträge 
auf Entmündigung sowie di,e Einleitung von Ent­
mündigungs- oder Strafverfahren von Amts we­
gen gegen Ärzte unverzüglich bekanntzugeben. 
Ebenso sind die Verwaltungsbehörden verpflich­
tet, dem Landeshauptmanl1 Anzeigen wegen der 
im Abs. "1 lit. b angegebenen groben Verfehlun­
gen und die von Amts wegen eingeleiteten Straf-

verfahren unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. 
Diese Anzeigen sind bei Ärzten im öffentlichen 
Dienst (§ 42 Abs. 7) auch der vorgesetzten 
Dienststelle des Arztes 1JU erstatten. 

(5) Vor der Untersagung nach Abs. 1 und 2 ist 
die Ärztekammer, bei Ärzten im öffentlichen 
Dienst (§ 42 Abs. 7) a,uch die vorgesetzte Dienst­
stelle zu hören. Die U ntersagung ist ihr in jedem 
Falle mitzuteilen. Gegen die Untersagung nach 
.Albs. 2 hat die Ärztekammer das Recht der Beru­
fung. 

Ein z i e h u n g des Ä r z t e aus w eis e s. 

§ 19. Wer die Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes infolge Erlöschens beziehungs­
weise Ruhens dieser Berechtigung (§ 15) oder 
durch Untersagung der Berufsausübung (§§ 17 
und 18) verloren hat, ist verpflichtet, den Ärzte­
ausweis (§ 2 i Abs. 3) dem Landeshauptmann un­
verzüglich zurückzustellen. Die Verpflichtung zur 
Zurückstellung des Ärzteausweises trifft weiters 
die Personen, bei denen der ursprünglich bestan­
dene Mangel der Erfordernisse nach § 2 Abs. 2 
bis 4 nachträglich hervorgekommen ist und die 
daher aus der Ärzetliste gestrichen worden sind 
(§ 2 i Abs. 9). Wird der Auswis nicht zurü<k­
gestellt, so hat der Landeshauptmann den Ärzte­
ausweis zwangsweise einzuziehen." 

18. Die §§ 21 bis einschließlich 23 haben zu 
lauten: 

"A, Ärztekammern in den Bundesländern. 

1. Abschnitt. 

Wir k u n g s k r eis. 

§ 21. (1) Die Ärztekammern sind berufen, die 
gemeinsamen beruflichen, sozialen und wirt­
schaftlichenBelange der Ärzte wahrzunehmen 
und zu fördern sowie .für die Wahrung des ärzt­
lichen Berufsansehens und der ärztlichen Berufs­
pflichten zu sorgen. 

(2) Die Ärztekammern sind, abgesehen von den 
in hesonderen Vorschriften den Standesvertre­
tungen übertragenen Aufgaben, insbesondere be­
rufen: 

a) den Behörden Berichte, Gutachten und Vor­
schläge, betreffend das Gesundheitswesen, 
die Ausbildung und Fortbildung der Ärzte, 
sowie in allen sonstigen Angelegenheiten 
zu erstatten, in denen die Interessen der 
Ärzteschaft berührf werden; 

b) an den Einrichuungen der medizinischen 
Fakultäten der österreichischen Universitä­
ten zur Fortbildung der Ärzte mitzuarbei­
ten und selbst Veranstaltungen zur Fort­
bildung durchzuführen; 

c) an den amtlichen Gesundheitsstatisciken 
mitzuwirken; 
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d} auf Einladung Vertreter in andere Körper­
schaft·en und Stellen zu entsenden oder für 
solche Körpers-chaften und Stellen Beset­
zungsvorschläge zu _erstatten, sofern dies 
durch besondere Gesetze oder Vorschrif­
ten vorgesehen ist; 

e) in Streitigkeiten zwischen Kammerangehö­
rigen zu vermitteln; 

f) gemeinsame wirtschaftliche Einrichtungen, 
Wohlfahrts- und Unterstützungseinrich­
tungen für die Kammerangehörigen und 
deren Hinterbliebene zu errichten und zu 
betreiben; 

g) die für die ärztliche Leistung berechneten 
Vergütungen, mit Ausnahme der in Dienst­
verträgen mit öffentlich-rechtLichen Kör­
perschaften vereinbarnen Entgelte, zu über­
prüfen, ferner den Gerichten oder Verwal­
tungsbehörden Gutachten über die Ange­
messenheit einer geforderten Vergütung 
zu erstatten; 

h) Verträge zur Regelung der Bez~ehungen 
der Krzte zu Iden Trägern der Sozialversi­
cherung (Veflbänden), Fürsorgeverbänden, 
Krankenfürsorgeanstalten u. dgl. abzu­
schließen (§ 59 Abs. 3). 

(3) Die Krztekammern haben alljährlich, spä­
testens bis 30. Juni eines jeden Jahres, dem Bun­
desministerium für soziale Verwaltung, den Lan­
des.regierungen und der Österreichischen Krzte­
kammer l3erichte sowie Vorschläge zur Behebung 
wahrgenommene-r Mängel zu erstatten. 

§ 22. (1) Die Behörden, gesetzliche berufliche 
Vertretungen sowie die Träger der Sozialversi­
cherung haben innerhalb ihres Wirkungsberei­
ches den Krztekammern auf Verlangen die zur 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten erfor;derlichen 
Auskünfte zu erteilen und die Krztekammern 
in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. Zu dem 
gleichen Verhalten sind die Krztekammern ge­
genüber den vorgenannten Behörden und ge­
setzlich-en beruflichen Vertretungen sowie den 
Trägern der Sozialversicherung verpflichtet. Die 
Strafgerichte und Verwaltunggbehörden haben 
alle bei ihnen gegen Krzteanhängig gemachten 
Strafverfahren und deren Ergebnis, soweit -es sich 
Um Verbrech-en oder Vergehen beziehungsweise 
um im Zusammenhange mit der ärztlichen Be­
rufs ausübung stehende Verwaltungsübertretun­
gen handelt, der zuständigen Krztekammer be­
kanntzuge ben. 

(2) Gesetz- und Verordnungsentwürfe, die In­
teressen berühren, deren Vertretung den Krzte­
kammern zukommt, sind den Krztekammern 
unter Einräumung einer angemessenen Frist zur 
Begutachtung zu übermitteln. 

Kam m e r a n geh ö r i g e. 

§ 23. (1) Einer Kl'1ztekammer gehören als or­
dentliche Kammerangehörige- alle Krzte an, die 

ihren Beruf im Bereiche dieser Krztekammer tat­
sächlich ausüben (§ 5 Abs. 2 und 4, § 5 a) und in 
der beim Landeshauptmann geführten Krzteliste 
eingetragen sind (§ 2 i). 

(2) Krzte, die gemäß den Vorschriften des § 2 i 
Abs. 3 in die Kl'zteliste eingetmgen sind, haben 
sich zwecks Fest-stellung der Kammerzugehörig­
keit innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der 
Bestätigung über die Eintragung (§ 2 i Abs. 2) 
persönlich bei der Krztekammer anzumelden. 

(3) Di.e Zugehör;igkeit zu einer Krztekammer 
erlischt, wenn der Arzt 

a) seinen Berufssitz (§ 5 Abs. 2) in den Bereich 
einer anderen Krztekammer dauernd ver­
legt hat, 

b) die Berechtigung zur AusÜ'bung des ärztli­
chen Berufes verloren hat, 

c) die Berufsausübung eingestellt hat. 

(4) Krzte, die von ihrer Berechtigung zur Be­
rufsausübung keinen Gebrauch machen oder die 
Ausübung des ärztlichen Berufes eingestellt haben 
(§ 2 i Abs. 7 lit. c) können sich bei der Krzte­
kammer, in deren Bereich sie ihren ordentlichen 
Wohnsitz haben, freiwillig als außerordentliche 
Kammerangehörige eintragen lassen." 

19. An Stelle der bisherigen §§ 25 b~s 48 tre­
ten die folgenden §§ 25 bis einschließlich 48: 

,,§ 25. (1) Die ordentlichen Kammerangehöri­
gen sind berechtigt, nach Maßga:be der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes die Mitglieder der 
Vollversammlung (Kammerräte) zu wählen. 

(2) Die ordentlichen Kammerangehör~gen kön­
nen nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes zu Mitgliedern dier Vollversammlung 
(Kammerräte) gewählt werden. 

(3) Jeder Kammel'1angehörige genießt den An­
spl'uch auf die Wahrung seiner beruflichen, sozia­
len und wirtsc;haftlichen Interessen durch die 
Kammer nach Maßgabe der Bestimmungen des 
§ 21 und der anderen jeweils hiefür geltenden 
Vorschriften. 

(4) Jeder Kammerangehör·ige ist berechtigt, 
nach Maßgabe der Vorschriften dieses !Bundesge­
setzes sowie der auf Grund dieser Vo,rschriften 
erlassenen Satzung die Leistungen de,r W ohl­
fahrts-, Unterstützungs- und anderer Einrichtun­
gen der Krztekammer in Anspruch zu nehmen. 

G 1 i e der u n g der K r z t e kam m ern. 

§ 26. (1) Die Kammerangehörigen sind fachlich 
in Sektionen und örtlich in Sprengeln zu er­
fassen. 

(2) Fachlich sind die Kammerangehörigen ent­
sprechend ihrem in der Krzte1iste (§ 2 i) einge­
tragenen Status in je einer Sektion für Turnus­
ärzte (§ 2 Abs. 5), für praktisme Krzte (§ 2 j) 
und für die Fachärzte aller Sonderfächer (§ 2 k) 
zu erfassen. 

2 
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(3) Die Kammerangehörigen ~önnen ferner in 
Fachgruppen als Untergliederungen der Sektionen 
gefaßt werden. 

(4) Jeder Kammerangehörige darf nur einer 
Sektion angehören. Im Zweifelsfalle entscheidet 
der Vorstand der Kammer über die Zugehörig­
keit. 

(5) Die Sprengel sind je nach Größe des Bundes­
landes und nach Bedarf für die Bereiche der 
Wahlkreise, der Bezirksverwaltungsbehörden, in 
Wien der Gemeindebezirke oder für die Gerichts­
bezirke zu bilden. 

(6) Nähere Vorschriften über die Gliederung 
der Kammerarigehörigen sind unter Bedacht­
nahme auf die von den Krztekammern gemäß 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu be­
sorgenden Aufgaben durch Satzung zu erlassen. 

Organe der Krztekammern. 

§ 27. (1) Organe der Krztekammern sind: 
a) Die Vollversammlung (§§ 28 bis 33), 
b) der Kammervorstand (§ 34), 
c) der Präsident und die Vizepräsidenten 

(§ 35), 
d) der Verwaltungsausschuß des Versorgungs­

und Unterstützu?-gsfonds (§ 45). 
(2) Bei Krztekammern mit mehr als 1000 Kam­

merangehörigen sind zwei Vizepräsidenten und 
bei Krztekammern mit mehr als 3000 Kammer­
angehörigen sind drei Vizepräsidenten zu wäh­
len. Bei Kammern mit weniger als 1000 Kammer­
angehörigen sind ein, wenn es aber der Umfang 
der zu besorgenden Aufgaben erfordert, zwei 
Vizepräsidenten zu wählen. 

Die Voll ver sam m 1 u n g. 

§ 28. (1) Die Vollversammlung besteht aus 
mindestens 12 und höchstens 60 Kammerräten. 
Die Anzahl der Kammerräte ist von der Landes­
regierung nach Anhörung des Kammervorstandes 
unter Bedachtnahme auf die Zahl der .der Kam­
mer angehörenden praktischen Krzte, der Fach­
ärzte und der Turnusärzte durch Verordnung 
festzulegen. 

(2) Die Kammerräte werden durch allgemeine, 
gleiche, geheime und persönliche Wahl nach den 
Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes für die 
Dauer von vier Jahren berufen. 

Dur c h f ü h run g d e rW a h I e n 1 n die 
Voll ver sam m 1 u n g. 

§ 29. (1) Der Vorstand der' Krztekammer hat 
vor Ablauf der vier jährigen Funktionsperiode 
(§ 28 Abs. 2) beziehungsweise nach Auflösung 
der Vollversammlung mittels Beschluß gemäß 
§ 32 Abs. 5 die Vornahme der Wahl der Voll­
versammlung anzuordnen. 

(2) Für jede Sektion (§ 26 Abs. 2) ist je ein 
Wahlkörper zu bilden. 

(3) Wahlvorschläge sind schriftlich einzubrin­
gen. Sie dürfen nicht mehr als die doppelte An­
zahl Namen von Wahlwerbern, als Kammerräte 
für·den betreffenden Wahlkörper zu wählen sind, 
enthalten. Der Wahlvorschlag muß von minde­
stens so vielen Wahlberechtigten unterschrieben 
sein, als Kammerräte für den betreffenden Wahl­
körper zu wählen sind. 

(4) Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb 
von zwei Wochen nach Kundmachung des Wahl­
ergebnisses von jeder wahlwerbenden Gruppe bei 
der Landesregierung angefochten werden. 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Durch­
führung der Wahlen, insbesondere über die Aus­
schreibung der Wahlen, die Erfassung und Ver­
zeichnung der Wahlberechtigten, die Wahlbehör­
den, die Wahlwerbung, das Abstimmungs- und 
Ermittlungsverfahren, die Einberufung der ge­
wählten Kammerräte, die Wahl des Kammervor­
standes sowie des Präsidenten und des oder der 
Vizepräsidenten einschließlich erforderlicher 
Nachwahlen sind in der Wahlordnung zu treffen. 
Die Wahlordnung hat das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung nach Anhören der österrei­
chischen Krztekammer durch Verordnung zu er-
lassen. ' 

W a h 1 r e c h t_ und W ä h 1 bar k e i t. 

§ 30. (1) Wahlberechtigt sind alle in der Krzte­
liste eingetragenen Kammerangehörigen, die am 
Tage der Wahlausschreibung das Wahlrecht zum 
Nationalrat besitzen. 

(2) Wählbar sind alle wahlberechtigten Kam­
merangehörigen (Abs. 1). Nicht gewählte Wahl­
werber eines Wahlvorschlages sind in der fest­
gelegten Reihenfolge Ersatzmänner für den Fall, 
daß ein Mandat ihrer Liste erledigt ist. 

Ein b e ruf u n g der Voll ver sam m­
lu n g. 

§ 31. (1) Die Vollversammlung ist spätestens 
vier Wochen nach der Wahl der Kammerräte vorn 
bisherigen Präsidenten beziehungsweise vorn bis­
herigen ersten oder zweiten Vizepräsidenten, 
sonst vorn ältesten Kammerrat einzuberufen, 'zu 
eröffnen und bis zur Wahl des neuen Präsidenten 
zu leiten. 

(2) Die Vollversammlung ist vorn Präsidenten 
mindestens zweimal jährlich, jedenfalls aber im 
Frühjahr und Herbst, einzuberufen. Außer­
ordentliche Vollversammlungen sindeinzube­
rufen, wenn dies von mindestens einern Drittel 
der Kammerräte schriftlich unter Bekanntgabe 
des Grundes verlangt wird. Außerordentliche 
Vollversammlungen sind innerhalb von drei 
Wochen, nachdem der Antrag bei der Krztekam­
mer eingelangt ist, abzuhalten. Der Präsident ist 
berechtigt, von sich aus jederzeit eine außer­
ordentliche Vollversammlung einzuberufen. 
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Auf gab end e r Voll ver sam m I u n g. 

§ 32. (1) In der Eröffnungssitzung wählt die 
Vollversammlung in je einem Wahlgang aus ihrer 
Mitte mit einfacher Mehrheit den Präsidenten 
und den Vizepräsidenten, in je einem Wahlgang 
nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes 
die Mitglieder des Vorstandes sowie bei den 
Arztekammern, die mehr als einen Vizepräsiden­
ten zu wählen haben, die. Vizepräsidenten. 

(2) Die Verhandlungen der Vollversammlung 
sind in der Regel für Kammerangehörige öffent­
lich. Ausnahmen können im Einzelfall von der 
Vollversammlung beschlossen werden. 

(3) Die Tagesordnung bestimmt der Präsident. 
Sie ist den Kammerräten vor jeder Vollversamm­
lung, spätestens zwei Wochen vor Sitzungsbeginn, 
schriftlich mit der Einladung zur Teilnahme be­
kanntzugeben. Angelegenheiten, die durch Be­
schluß der Vollversammlung als dringlich erklärt 
wurden, können ohne vorherige Bekannt­
machung in Verhandlung gezogen werden. 

(4) Die Vollversammlung ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der Kammerräte 
anwesend ist. Ihre Beschlüsse werden mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefaßt. Der jeweilige Vorsitzende 
stimmt mit. Bei gleichgeteilten Stimmen, aus­
genommen bei geheimer Abstimmung, gilt jene 
Meinung als ang.enommen, für die der Vor­
sitzende gestimmt hat. Stimmenthaltungen, leere 
und ungültige Stimmzettel sind bei der Ermitt­
lung des Abstimmungsergebnisses nicht zu be­
rücksichtigen. 

(5) Der Beschluß auf Auflösung der Vollver­
sammlung bedarf der Zweidrittelmehrheit bei 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Kammerräte. 

(6) Über alle Beratungen ist ein Protokoll auf­
zunehmen, das vom Vorsitzenden und vom 
Schriftführer zu zeichnen ist. Das Protokoll ist 
in der nächstfolgenden Sitzung durch Beschluß 
zu verifizieren. 

§ 33. Die Vollversammlung ist zur Wahrung 
der den Arztekammern zustehenden Rechte be­
rufen. Sie ist insbesondere zuständig für die 

a) Wahl des Kammervorstandes; 
b) Wahl des Präsidenten und des oder der 

Vizepräsidenten; 
c) Beschlußfassung über den Rechenschafts­

bericht des Präsidenten und des Kammer­
vorstandes; 

d) Beschlußfassung über den Jahresvoranschlag 
und den Rechnungsabschluß; 

e) Festsetzung der Umlagen- und Beitrags­
ordnung sowie die Festsetzung des Kam­
merbeitrages einschließlich seines den Wohl-

. fahrtseinrichtungen gewidmeten Teiles 
(Fondsbeitrag) ; 

f) Beschlußfassung in allen Angelegenheiten, 
deren Entscheidung die Vollversammlung 
sich vorbehalten hat oder die der Kammer­
vorstand der Vollversammlung wegen ihrer 
besonderen Wichtigkeit, insbesondere, wenn 
sie sich auf alle Kammerangehörigen und 
alle Sprengel beziehen, zur Entscheidung 
vorlegt; 

g) Festsetzung der Satzung; 
h) Festsetzung der Geschäftsordnung; 
i) Festsetzung der Dienstordnung. 

Der Kam m e r vor s t a n d. 

§ 34. (1) Der Kammervorstand wird aus dem 
Präsidenten, dem oder den Vizepräsidenten sowie 
weiteren Kammerräten gebildet. Die Zahl der 
weiteren Kammerräte hat mindestens fünf und 
höchstens fünfzehn zu betragen. Sie wird nach 
Anhörung der Vollversammlung unter Bedacht­
nahme auf die Gesamtzahl je der Turnusärzte, 
der praktischen Arzte und der Fachärzte sowie 
auf die Gliederung der Arztekammer nach Sek­
tionen, Fachgrupen und Sprengel von der Landes­
regierung durch Verordnung festgesetzt. 

(2) Der Kammervorstand wird von der Voll­
versammlung auf die Dauer von vier Jahren 
gewählt. 

(3) Der Kammervorstand wird vom Präsiden­
ten, im Falle seiner Verhinderung vom geschäfts­
führenden Vizepräsidenten mindestens einmal im 
Vierteljahr einberufen. Der Kammervorstand ist 
binnen zwei Wochen einzuberufen, wenn min­
destens ein Viertel der Kammerräte unter Be-­
kanntgabe des Grundes beim Präsidenten schrift­
lich die Einberufung verlangt; in einem solchen 
Falle ist die Sitzung vopI Präsidenten längstens 
innerhalb von drei WoChen nach Einlangen des 
Antrages abzuhalten. 

(4) Der Kammervorstand ist insbesondere für 
die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften, 
für die Einhaltung des Wirkungskreises der 
Arztekammer, für die Durchführung der Be­
schlüsse der Vollversammlung verantwortlich. 
Der Kammervorstand ist daher insbesondere be­
rufen: 

a) zur Durchführung der der Arztekammer 
gemäß § 21 dieses Bundesgesetzes oder nach 
anderen Vorsduiften übertragenen Auf­
gaben; 

b) zur Verwaltung des Vermögens der Arzte­
kammer; 

c) die Bestellung der Finanzreferenten sowie 
allfälliger Referenten für bestimmte Auf­
gaben. 

(5) Den Vorsitz bei den Beratungen des Kam­
mervorstandes führt der Präsident. Der Kammer­
vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er faßt 
seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der ab­
gegebenen gültigen Stimmen. Der Präsident 
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stimmt mit. Bei gleich geteilten Stimmen, ausge­
nommen bei geheimer Abstimmung, gilt jener 
Antrag zum Beschluß erhoben, dem der Präsident 
beigetreten ist. Stimmenthaltungen werden bei 
Ermittlung der für die Annahme eines Antrages 
erforderlichen Mehrheit nicht mitgezählt. Als 
Stimmenthaltung gilt auch die Abgabe eines 
leeren Stimmzettels. 

(6) In dringenden Fällen, insbesondere bei Ge­
fahr im Verzug, können die Geschäfte des Vor­
standes vom Präsidenten im Einvernehmen mit 
dem Vizepräsidenten beziehungsweise den Vize­
präsidenten besorgt werden, doch muß binnen 
längstens zweier Wochen die Zustimmung des 
Vorstandes eingeholt werden. 

(7) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so hat 
die Gruppe, aus der das scheidende Vorstands­
mitglied stammt, unverzüglich die Nominierung 
seines Nachfolgers vorzunehmen. 

(s) Auf die Protokollführung bei den Sitzungen 
des Kammervorstandes sind die Bestimmungen 
des § 31 Abs. 8 anzuwenden. 

Der Präsident und die Vize­
prä s i den t e n. 

§ 35. (1) Der Präsident vertritt die Ärztekam­
mer nach außen. Ihm obliegt die Durchführung 
der Beschlüsse der Organe der Kammer, soweit 
sie nicht dem Kammervorstand vorbehalten sind. 
Der Präsident leitet die Geschäfte und fertigt alle 
Geschäftsstücke. Jede Ausfertigung eines Ge­
schäftsstückes der Kammer, das eine finanzielle 
Angelegenheit der Kammer betrifft, ist von dem 
vom Vorstand bestellten Finanzreferenten unter 
Beisetzung der Funktionsbezeichnung "Finanz­
referent" mitzuzeichnen. 

(2) Der Präsident bestellt das Büro, erschließt 
und löst die Dienstverträge mit den Kammer­
angestellten. 

(3) Der Präsident beruft die Sitzungen des Vor­
standes und der Vollversammlung ein und führt 
bei diesen Sitzungen den Vorsitz. 

(4) Der Präsident wird im Falle seiner Ver­
hinderung vom Vizepräsidenten vertreten. Wur­
den bei einer Ärztekammer zwei oder drei Vize­
präsidenten gewählt, so erfolgt die Vertretung 
in der durch die Wahl festgelegten Reihenfolge 
mit der Bezeichnung ,geschäftsführender Vize­
präsident'. Im Falle der Verhinderung des Präsi­
denten und sämtlicher Vizepräsidenten geht das 
Recht der Vertretung des Präsidenten auf den 
an Lebensjahren ältesten Kammerrat über. 

(5) Entzieht die Vollversammlung dem Präsi­
denten das Vertrauen, hat der Vizepräsident die 
Geschäfte weiterzuführen. Dieser ist verpflichtet, 
binnen zwei Wochen eine außerordentliche Voll­
versammlung zur Neuwahl des Präsidenten ein­
zuberufen. Die Vollversammlung muß binnen 
zweier Wochen abgehalten werden. Wird auch 

dem oder den Vizepräsidenten das Vertrauen 
ent7.0gen, tritt an die Stelle des Vizepr-äsidenten 
der an Lebensjahren älteste Kammerrat. 

Kammeram t. 

§ 36. (1) Di,e Konzepts-, Buchhaltungs- und 
Kanzleiarbeiten de'r Ärztekammer werden durch 
das Kammeramt besorgt. 

(2) Das Kammeramt steht unter der Leitung 
eines Kammeramtsdirektors. Der Kammeramts­
direktor sowie das erforderliche Personal werden 
vom Vorstand bestellt. 

(3) Die dienst-, besoldungs- und pensionsrtecht­
lichen Verhältnisse der Angestellten und sonsti­
gen Hilfskräfte der Kammer s~nd unter Bedacht­
nahme auf die gesetzlichen Bestimmungen des 
Arbeits- und Sozialversicherungsrechts durch die 
Dienstordnung zu regeln; hi,ehei ist auch V or­
sorge für die fachliche Weiterbildung zu treffen. 
Die Dienstordnung darf den. öffentlichen Interes­
sen vo"m Gesichts·punkte der durch die Ärztekam­
mern zu besorgenden Aufgaben nicht entgegen­
stehen und muß der wirtschaftlichen Leistungs­
fähigkeit der Ärztekamme,l'll Rechnung tragen. 

A n gelob u n g. 

§ 37. Der P'räsident sowie der, Vizepräsident, 
wenn mehrere Vizepräsidenten gewählt wurden, 
die Vizepräsidenten haben vor Antritt ihres Am­
tes in die Hand des Landeshauptmannf;!s, die üb­
rigen Kammermitglieder in die Hand des Präsi­
denten das Gelöbnis auf Einhaltung der Gesetl!e 
und getreue Erfüllung der Obliegenheiten abzu­
legen.' 

Ver s c h wie gen h e i t s p f1 ich t. 

§ 38. Die Organe und das gesamte Personal der 
Ärztekammer sind, soweit sie nicht schon nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften zur Verschwie­
genheit verpflichtet sind, zur V,erschwiegenheit 
über alle ihnen aus ihrer amtlichen Tätigkeit be­
kanntgewordenen Tatsachen verpflichtet. Von 
dieser Verpflichtung hat die Landesregierung a.uf 
Verlangen eines Gerichtes oder einer Verwal­
tungsbehörde zu entbinden, wenn di'e Mitteilung 
der Tatsachen durch Interessen der Rechtspflege 
gerechtfertigt ist. 

Deckung der Kosten. 

§ 39. (1) Der Kammervorstand hat alljährlich 
bis längstens 15. Dezember einen Jahresvoran­
schlag für das nächste Jahr zu erstellen und der 
Vollversammlung zur Beschlußfassung vonule­
gen. 

(2) Desgleichen hat der Kammervorstand der 
Vollversammlung den Rechnungsabschluß für das 
abgelaufene Rechnungsjahr bis längstens 30. Juni 
vorzulegen. . 
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(3) Zur Bestreitung ihrer Auslagen heben die 
Ärztekammern von sämtlichen Kammerangehöri­
g,en Umlagen und sonstige Beiträge ein. Die nä­
heren Vorschriften über die Umlagen- und Bei­
tragspflicht, über die Höhe der Umlagen und 
sonstigen Beiträge für die Turnusärzte, prakti'­
sehen Arzte und Fachärzte, ferner die V orschrei­
bung, Einheb:ung und Fälligkeit der Umlagen und 
Beiträge sowie die Verwendung sind durch eine 
Umlagen-. und Beitragsordnung zu erlassen (§ 33 
lit. e). Bei der Festsetzung der Höhe der Umh­
gen und sonstigen Beiträge ist auf die wi'rtschaft­
liehe Leistungsfähigkeit der Kammerangehörigen 
sowie auf die durch di:e Arztekammern zu besor­
genden Aufgaben Bedacht zu nehmen. 

(4) Rückständige Umlagen :und sonstige Bei­
träge können nach den Bestimmungen des Ver­
waltungsvollstreekungsgesetzes - VVG. 1950 
eingebracht wenden. 

S chi ich tun g s ver f a h ren. 

§ 40. Die Kammerangehörig,en sind verpflich­
tet, alle sich zwischen ihnen bei Ausübung des 
ä!rztlichen Berufes oder im Rahmen ihrer Tätig­
keit in der Standesvertretung ergebenden Strei­
tigkeiten vor Einbringung einer gerichtlichen 
Klage einem Schlichtungsausschu,ß der Arztekam­
mer zur Schlichtung vorzulegen. Gehören die 
Streitteile verschiedenen Arztekammern an, so 
ist die zuerst angerufene Arztekammer zustän­
dig. Diese Bestimmung findet auf .Ärzte im öf­
fentlichen Dienst nur insoweit Anwendung, als 
sich die Streitigkeiten nicht auf da5 Dienstver­
hältnis oder die DienststeIlung des Arztes bezie­
hen. 

o r d nun g s s t r a f e n. 

§ 41. (1) Der Kammervorstand kann gegen 
!<-ammerangehörige wegen Vernachlässigung der 
ih~en gegenüber der Arztekammer obliegenden 
Pflichten (§ 24), sofern nicht disziplilllä'r vorzu­
gehen ist, wegen Nichterscheinens trotz Voda­
dung oder wegen Störung der Ordnung in der 
Kammer Ordnungsstrafen bis zu 5000 S verhän­
gen. 

(2) Vor der Verhängung einer OrdnungssH'afe 
ist dem Betroffenen, außer im FaUeder Störung 
der Ruhe in der Kammer, Gelegenheit zu geben, 
sich mündlich oder schriftlich zu 'rechtfertigen. 

(3) Gegen die Verhängung einer Ofldnungs­
strafe kann der Betroffene binnen zwei Wochen 
die Berufung an die Landesregierung einlegen. 
Die Berufungsschrift ist zu begründen und bei 
der Arztekammer einzubringen. Sie hat aufschie­
bende Wirkung. 

(4) Die Ordnungsstrafen können nach den Be­
stimmungen des Ve,rwaltungsvollstreckungsgeset­
zes 1950 eingebracht werden. 

(5) Die gemäß Abs. 1 und 2 verhängten Ord­
nungssJ;rafen fließen der .Ärztekammer zu, in 
deren Bereich sie verhängt wurden. 

A r z t e i m ö f f e n t I ich enD i e n s t. 

§ 42. (1) Unter A'l'Zten im öffentlichen Dienst 
sind die zur selbständigen Berufsausübung berech­
tigten praktischen Arzte und Fachärzte zu verste­
hen, die ihren Ber:uf im Rahmen eines Dienstver­
hältniss,es bei einer Gebietskörperschaft oder 
einer anderen Körpersdlaft öffentli,chen Rechtes 
ausüben. 

(2) Amtsärzte sind die bei den Sanitätsbehör­
den hauptberuflich tätigen ArZte, die behördliche 
Aufgaben zu vollziehen haben. 

(3) Polizeiärzte sind Amtsärzte der Bundes­
polizeibehörden. 

(4) Militärärzt,e sind die als Offiziere des mili­
tärmedizinischen Dienstes sowie d'ie auf Grund 
eines Vertrages oder auf Grund einer Einberu­
fung zum ordentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienst beim Bundesheer tätigen Arzte. 

(5) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
finden auf Amtsärzte hinsichtliIch ihl'er amts'änz.t­
lichen Tätigkeit keine Anwendung. 

(6) übt ein Amtsarzt neben seinem amtsärztli­
chen Beruf eine ärztliche Tätigkeit als prakti­
scher Arzt oder Fa,ch'arzt aus, so unterliegt er 
hinsichtlich dieser Tätigkeit den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes. 

(7) Amtsärzte können freiwillig jener Arzte­
kammer als außerordentliche Angehörige beitre­
ten, in deren Kammerbereich ihr ordentlicher 
W ohnsi tz gelegen ist. 

(8) Ist ein Amts'arzt ordentlicher Kammerange­
höriger einer Arztekammer, kann er nur inso­
weit verhalten we1rden, Anordnungen und Wei­
sungen der Kammer und ihrer Organe Folge zu 
leisten, als solche A~ordnungen oder Weisungen 
nicht im Widerspruch mit seinen Pflichten als 
Amtsarzt oder ,den ihm von seiner vorgesetzten 
Dienstbehörde erteilten Anordnungen und Wei­
sungen stehen. 

(9) Die Dienstbehörde ist verpflichtet, die Na­
men sämtliche'r in ihrem Bereich tätigen Amts­
ärzte sowie auch j'ede nicht nur vO'rübergehende 
Veränderung des Dienstort·es von Amtsärzten der 
Ar:ztekammer mitzuteilen. 

(10) Militärärzte sind hinsichtLich der Anwen­
dung dieses Bundesgesetzes den Amtsairzten 
gleichgestellt; Abs. 9 findet jedoch auf Militär­
ärzte im Falle eines Einsatzes des Bundesheeres 
gemäß § 2 des Wehrgesetzes, HGBL NI'. 181/1955, 
keine Anwendung. 

2. Abschnitt. 

W 0 h I f a h r t sei n I' ich tun gen. 

§ 43. (1) Wohlfahrtseinrichtungen im Sinne des 
§ 21 Abs. 2 lit. ,f sind durch Beschluß der Voll·­
versammlung als Versorgungsfonds und als Un­
terstützungsfonds ,zu .errichten. Solche Fonds be­
sitzen keine eigene ~echtspersönlichkeit; sie bil­
den zweckgebundene Sondervermögen der Arzte­
kammern. 
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(2) Die Ver.sorgungsfonds sind da'zu bestimmt, 
a) an Kammerangehörige für den Fall des Al­

ters, der vorübergehenden oder dauernden 
Berufsunfähigkeit, der Krankheit oder des 
Unfalls, 

b) an Hinterbliebene im Falle des Ablebens 
eines' Kammerangehörigen, 

c) an Angehörige von Arzten im Falle der 
Krankheit oder des Unfalles 

einmalige oder wiederkehrende geldliche Zuwen­
dungen zu gewähren. 

(3) Die Unterstützungsfonds sind dazu be­
stimmt, im Falle eines unvorhergesehenen, un­
verschuldeten Notstandes Kammerangehörigen 
oder Hinterbliebenen nach Anten, die in deren 
Hausgemeinschaft gelebt haben, dunch einmalige 
ode.r wiederkehrende geldliche Zuwendungen 
Unterstützungen zu gewähren. 

(4) Die finanziellen Mittel der Fonds werden 
aus Umlagen und sonstigen Beiträgen (§ 39 
Abs. 3) sowie aus Zuwendunigen aus Erbschaften, 
Vermächtnissen, Stiftungen und anderen Fonds 
aufgebracht. 

(5) Der den Wohlfahrtseinrichtungen gewLd­
mete Teil des Kammerbeirrages ist von der Voll­
versammLung unter .Bedachtnahme auf das Aus­
maß der Leistungen und die Art der Berufsaus­
übung de'r Kammerangehörigen in einer solch.en 
Höhe festzusetzen, die den Erfordernissen des 
Versorgungs- und des Unterstützungsfonds ,unter 
Rücksichtnahme aJUf dauernden Bestand und Lei­
stungsfähigkeit ,der Wohlfahrtseinl'ichtungen ent­
spricht. 

§ 44. (1) Aus den Mitteln des Versorgungs fonds 
und des Unterstützungsfonds dürfen geldliche 
Zuwendungen nur für die im § 43 Abs. 2 und 3 
angeführten Versorgungs- oder Unterstützungs­
fälle erbracht werden. 

(2) Auf Gewährung von Zuwendungen für be­
stimmte Versorgungs- oder Unterstützungsfälle 
besteht kein Rechtsanspruch. 

(3) Der Beschluß der Vollversammlung über 
die Bildung eines Versorgungsfonds und eines 
Unterstützungsfonds gemäß § 43 Abs. 1, über die 
Erlassung der Satzung und deren Anderung sowie 
über die Auflösung der Fonds bedarf der Zwei­
drittelmehrheit bei Anwesenheit von mindestens 
zwei Dritteln der Kammerräte. 

§ 45. (1) Die Verwaltung des Versorgungs- und 
des Unterstützungsfonds ist von der Verwaltung 
des übrigen Kammervermögens getrennt zu 
führen und obliegt einem Verwaltungsausschuß. 

(2) Der Verwaltungsausschuß besteht aus dem 
Präsidenten, dem Finanzreferenten sowie aus 
mindestens zwei weiteren Kammerräten. Die Mit­
glieder des Verwaltungsausschusses werden auf 
Vorschlag des Kammervorstandes von der Voll­
versammlung für die Dauer ihrer Funktions­
periode gewählt. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungs ausschusses 
wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und 
seinen Stellvertreter. Der Vorsitzende hat die 
VerwaltungsgesChäfte nach den Beschlüssen des 
Verwaltungsausschusses zu führen. 

(4) Gegen die Beschlüsse des Verwaltungsaus­
schusses steht den Betroffenen das Recht der 
Beschwerde an die Vollversammlung oder an 
einen auf Vorschlag des Vorstandes von der Voll­
versammlung bestellten Beschwerdeausschuß zu. 

§ 46. (1) Die Geschäftsführung der Fonds ist 
von einem überprüfungsausschuß mindestens 
einmal jährlich zu überprüfen. Der überprü­
fungsausschuß besteht aus zwei von der Voll­
versammlung für die Dauer eines Jahres aus dem 
Kreise der Kammerangehörigen zu wählenden 
Rechnungsprüfern. Für jeden Rechnungsprüfer ist 
ein Stellvertreter zu wählen. 

(2) Die Rechnungsprüfer und ihre Stellver­
treter dürfen dem Vorstand und dem Verwal­
tungsausschuß nicht angehören. 

§ 47. (1) Jeder ordentliche Kammerangehörige 
ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
während der gesamten Dauer seiner Kammer­
zugehörigkeit zur Leistung des jeweils nach den 
Beschlüssen der Vollversammlung festgesetzten, 
den Wohlfahrts einrichtungen gewidmeten Teiles 
des Kammerbeitrages (§ 43 Abs. 5) verpflichtet. 

(2) Eine Befreiung von der Beitragspflicht zum 
Teil oder zur Gänze kann für ordentliche Kam­
merangehörige vorgesehen werden, 

a) die den Nachweis erbringen, daß ihnen und 
ihren Hinterbliebenen die Anwartschaft 
oder der Anspruch auf eine gleichwertige 
Unterstützung zusteht, wie sie vom Ver­
sorgungs- beziehungsweise Unterstüt~ungs~ 
fonds gewährt wird, oder 

b) die das 50. Lebensjahr bereits überschritten 
haben. 

§ 48. (1) In der Satzung kann unter Bedacht­
nahme auf den dauernden Bestand und die Lei­
stungsfähigkeit der Wohlfahrts einrichtungen be­
stimmt werden, ob und inwieweit ordentliche 
Kammerangehörige, die gemäß § 47 Abs. 2 von 
der Beitragspflicht befreit worden sind, sowie 
außerordentliche Kammerangehörige, die der 
Beitragspflicht nicht unterliegen, sich zur frei­
willigen Beitragsleistung verpflichten und in den 
Genuß von Leistungen der Wohlfahrtseinrich­
tungen gelangen können. 

(2) Durch die Satzung sind unter Bedachtnahme 
auf die vorstehend angeführten Grundsätze über­
dies nähere Vorschriften über die Aufgaben des 
Versorgungs- und des Unterstützungsfonds, die 
Aufbringung der Fondsbeiträge, die Verwaltung 
der Fondsmittel, die Zusammensetzung und Ge­
schäftsführung des Verwaltungsausschusses, die 
Tätigkeit des Prüfungsausschusses und die Bei­
tragspflicht sowie die Befreiung von derselben, die 
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freiwillige Beitragsleistung und die Fortsetzung 
der Leistung von Beiträgen und schließlich die 
Festlegung der Voraussetzungen für die Gewäh­
rung von geldlichen Zuwendungen, die Art der 
Auszahlung und allfällige Beschränkungen der 
Auszahlung und Pflichten des Leistungsempfän­
gers zu treffen." 

20. § 49 hat zu lauten: 

"B. Österreichische Ä.rztekammer. 

1. Abschnitt. 

Wir k u n g s k r eis. 

§ 49. (1) In den Wirkungskreis der Österreichi­
schen Arztekammer fallen alle Angelegenheiten, 
die die gemeinsamen beruflichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen der Kammerangehöri­
gen von zwei oder mehr Arztekammern berüh­
ren. 

(2) Zu den von der Österreichischen Arzte­
kammer zu behandelnden Angelegenheiten ge­
hört insbesondere: 

a) Den Behörden Berichte, Gutachten und 
Vorschläge, betreffend das Gesundheits­
wesen, die Ausbildung und fachliche Wei­
terbildung der Arzte sowie alle sonstigen 
Angelegenheiten zu erstatten, die die Inter­
essen der gesamten österreichischen Arzte 
berühren; 

b) die Mitwirkung bei den Einrichtungen der 
medizinischen Fakultäten zur fachlichen 
Fortbildung der Arzte; 

c) die Mitwirkung bei der Erstellung amt­
licher Gesundheitsstatistiken; 

d) die Durchführung von Veranstaltungen zur 
fachlichen Fortbildung der Arzte; 

e) die disziplinäre Verfolgung von Verletzun­
gen der ärztlichen Berufspflichten und von 
Beeinträchtigungen des Ansehens der 
Arzteschaft durch Arzte; 

f) ,. die Festsetzung einer Schlichtungsordnung; 

g) über Aufforderung im Interesse der ge­
samten österreichischen Arzteschaft Ver­
treter in andere Körperschaften zu ent­
senden oder für solche Körperschaften Be­
setzungsvorschläge zu erstatten, sofern 
dies in gesetzlichen Vorschriften vorge­
sehen ist; 

h) die Vertretung der österreichischen Arzte­
schaft gegenüber ausländischen ärztlichen 
Berufsorganisationen auch hinsichtlich der 
Beratung von Berufsfragen; 

i) wirtschaftliche Einrichtungen und Wohl­
fahrtseinrichtungen für Arzte oder ihre 
Hinterbliebenen zu errichten, zu betrei­
ben und zu fördern; 

j) Verträge zur Regelung der Beziehungen 
der Arzte zu den Trägern der Sozialver­
sicherung (Verbände) abzuschließen, sofern 

hiedurch die Arzte zweier oder mehrerer 
Arztekammern berührt werden (§ 59 
Abs. 3); 

k) die Behandlung von Angelegenheiten, die 
die Arztekammer eines Bundeslandes der 
Österreichischen Arztekammer zur Ent­
scheidung vorlegt; 

1) Erstattung eines Jahresberichtes an das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung. 

(3) In der Schlichtungsordnung (Abs. 21it. f) 
sind die unter Bedachtnahme a-uf das Ansehen 
der österreichischen Arzteschaft -erforderlichen 
näher,en Vorschriften über das Schlichtungs­
verfahren (§ 40), über die Aufgaben des Schlich­
tungsausschusses, seine Zusammensetzung und die 
Bestellung seiner Mitglieder, ferner über d~e 
Funktionsdauer und örtliche Zuständigkeit des 
Schlichtungsausschusses zu treff-en. 

(4) Die Österr,eichische Arztekammer hat ein 
Verzeichnis aller in den Verzeichnissen der Arzte­
kammern in den Bundesländern eingetragenen 
ordentlichen und außerordentlichen Kammer­
angehörigen zu führen. Es obliegt ihr ferner, ein 
Disziplinarregister zu führen, in dasl j'ede in 
Rechtskraft erwachsene Disziplinarstrafe unter 
Angabe der Personaldaten des Kammerangehö­
rigen sowi,e der Daten des verurteilenden Er­
kenntnisses einzutragen sind. 

Mitglieder der Österreichischen 
A r z t e kam m e r. 

§ 50. Mitglieder der Österreichischen Arzte­
kammer sind die Arztekammern in den Bundes­
ländern. 

Organe der Österreichischen 
A r z t e kam m e -1'. 

§ 51. Organe der Öst-erreichischen Arzte-
kammer sind: 

1. Die Vollversammlung (§§ 52 und 53), 
2. der Vorstand (§ 54), 
3. der Präsident und der Vizepräsident (§ 55), 
4. der Verwaltungsausschuß und der B-eru­

fungsausschuß einer g'emeinsamen Wohl­
fahrtseinrichtung (§ 55 lit.e). 

Die Voll ver sam m 1 u n g. 

§ 52. (1) Die Vollversammlung besteht aus den 
Präsidenten und den Vizepräsidenten aller Arzte­
kammern in den Bundesländern. 

(2) Die Vollversammlung wird erstmalig auf 
Vorschlag der nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gewählten Präsidenten aLler 
Krztekammern vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung, sonst vom Präsidenten der 
Österreichischen Arztekammer, im Falle seiner 
Verhinderung vom Vizepräsidenten einberufen. 

(3) Die Vollversammlung tritt regelmäßig im' 
Frühjahr und im Herbst eines jeden Kalender­
jahres zu ordentlichen Tagungen zusammen. 
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Außerordentliche Tagungen der Vollversamm­
lung sind einzuberufen, wenn dies von wenig­
stens zwei Ärztekammern unter Bekanntgabe der 
Beratungsgegenstände verlangt wird. Derartige 
Verlangen sind von den Präsidenten der antrag­
stellenden Ärztekammern bei Gegenzeichnung 
des Vizepräsidenten schriftlich beim Präsidenten 
der österreichischen Ärztekammer zu stellen. 
Solche Vollversammlungen sind innerhalb von 
drei Wochen nach Einlangen des Antrages bei der 
österreichischen Ärztekammer ahzuhalten. Der 
Präsident der österreichischen Ärztekammer ist 
berechtigt, von sich aus jederzeit eine außer­
ordentliche Tagung der Vollversammlung ein-' 
zuberufen. 

(4) Den Vorsitz in der Vollversammlung führt 
der Präsident der öS'terr,eichischen Ä.rztekammer, 
im FaUe seiner Verhinderung der Vizepräsident. 

(5) Die VoHversammlung ist beschlußfähig, 
wenn die Präsidenten und Vizepräsidenten von 
mindestens sechs Ärztekammern anwes,end sind. 

(6) Für Beschlüsse der Vollversammlung ist die 
einfa·che Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen gdten 
nicht als abgegebene Stimmen. Als Stimmenthai .. 
tung gilt auch die Abgabe eines leeren Stimm-
zettels. . 

(7) Bei Abstimmungen in der Vot.lv,ersammlung 
der öster,reichisclien Ärztekammer stehen den 
Vertretungen der einzelnen Ärztekammern 
jedenfalls mindestens zwei Stimmen zu. Das 
Stimmgewicht der Vertl'etungen der einzelnen 
ÄrzDekammern erhöht sich 

auf drei Stimmen bei einer Zahl von Kammer­
angehörigen von 600 bis 1099, 

auf vier Stimmen bei einer Zahl von Kammer­
angehörigen von 1100' bis 1599, 

auf fünf Stimmen bei einer Zahl von Kaminer­
angehörigen von 1600 bis 2099, 

auf sechs Stimmen bei einer Zahl von Kammer­
angehörigen von 2100 bis 2599 usw. 

(8) Der Wertung des Stimmgewichtes der Ver­
tretungen der einzelnen Ärztekammern sind jene 
Zahlen zugrunde zu legen, die aus den bei der 
österreichischen Antekammer zu führenden 
Arztev,erzeichnissen (§ 49 Abs. 4) am Tage der 
Beschl'Ußfassung . ersichtlich sind. 

(9) Bei Abstimmungen sind die einer Arzte­
kammer zustehenden Stimmen ungeteilt durch 
den Präsidenten, .im Falle seiner Verhinderung 
durch den geschäftsführenden Vizepräsidenten, 
einer jeden Kammer abzugeben. Bei der, Wahl 
des Präsidenten, des Vizepräsidenten oder des 
Finanzr,eferenten der österreichischen A'rzte­
kammer sind auf Verlangen auch nur eines Prä­
sidenten oder Viz'epräsidenten einer Ärzte­
kammer die Abstimmungen in der Weise mit 
geteilten Stimmen durchzuführen, daß jeder Prä~ 
sident und jeder V1izepräsident mit so viden 

Stimmen an der Abstimmung teilnimmt, als ihm 
im Rahmen des Stimmgewichtes von seiner 
Arztekammer übertragen worden sind. 

(10) Die Vorsitzenden der Bundessektionen 
(§ 55 a) und die Vorsitzenden der Bundesfach­
gruppen (§ 55 a) sind berechtigt, an den Voll­
versammlungen tei,1zunehmen und Anträge zu 
stellen. 

(11) Die Vorschrift des § 32 Abs. 6 findet auf 
die Vollversammlung sinngemäß Anwendung. 

§ 53. In die Zuständigkeit der Vollversamm­
lung fallen: 

a) .Die Wahl des Präsidenten, des Vize­
präsidenten und des Finanzreferenten; 

b) die Beschlußfassung über den Rechenschafts­
bericht des Präsidenten und des Vorstandes 
sowie über den Jahresvoranschlag und den 
Rechnungsabschluß ; 

c) die Festsetzung einer Schlichtungsordnung; 

d) die Festsetzung der Satzung ,einer Gesch,äfts­
ordnung, einer Dienstordnung und einer 
Umlagenordnung; 

e) die Festsetzung des Beitrages zur österl'ei­
chischen Ärztekammer; 

f) die Beschlußfassung üher Vorschläge auf 
Anderung der das Wahlverfahr,en für die 
Ärztekammern regelnden Durchführungs­
v'erordnung; 

g) der Abschluß von Verträgen zur Regelung 
der Beziehungen der Arzte zu den Trägern 
der Sozialversicherung (Verbände), sofern 
hiedurch die Ärzte von zwei oder mehr 
Ärztekammern berührt werden (§ 49 
Abs. 2 lit. j); 

h) die Beschlußfassung in aUen Angelegen­
heiten, deren Entscheidung sich die VoU­
versammlung vorbehalten hat oder die 
vom Vorstand gemäß § 54 der Voll­
versammlung 'vorgelegt werden. 

Der Vor s t a n d. 'f 

§ 54. (1) Der Vorstand der österreichischen 
Arztekammer besteht aus dem Präsidenten, dem 
Vizepräsidenten und sechs weiteren Mitgliedern. 
Der Vorstand wird von der Vollversammlung 
für die Dauer von drei Jahr,en na1ch den Grund­
sätzen des Verhältniswahlrechtes gewählt. 

(2) Der Präsident hat Namen und Anschrift 
der Mitglieder des Vorstandes binnen acht Tagen 
nach erfolgter Konstituierung dem Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung bekanntzugeben. 

(3) In den Wirkungsbeis des Vorstandes 
fallen alle Angelegenheiten,. die durch dieses 
Bundesgesetz nicht einem anderen Organ aus­
drücklich zugewiesen sind. 

(4) Im übrigen finden die Bestimmungen des 
§ 34 Abs. 3, 5, 6 und 8 auf den Vorstand der 
österreichischen ÄrztJekammer sinngemäß An­
wendung. 
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Der Prä s i den t. 

§ 55. (1) Der Präsident vertritt die österrei­
chische Krztekammer nach außen. Ihm obliegt 
die Vollziehung der Beschlüsse der Vollversamm­
lung des Vorstandes. Der Präsident l:eitet die 

o Geschähe und fertigt alle Geschäftsstücke. In 
allen finanziellen Angelegenheiten der österrei­
chischen Krztekammer muß jede Ausfertigung 
vom Finanzreferenten unter Beisetzung d,ieser 
Funktionsbezeichnung mitge~eichnet werden. 

(2) Der Präsident sowie ein Vizepräsident 
werden in je einem Wahlgang von der Voll­
versammlung für die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Im FaUe allgemeiner Kammerwahlen 
(§§ 28 und 29 in Verbindung mit § 52 Abs. 3) 
endet ,die Funktion des Präsidenten und des 
Vizepräsidenten mit der Konstituierung der 
neuen Vollversammlung. 

(3) Der Pr,äsident wird im Falle seiner Verhin­
derung vom Vizepräsidenten vertr,eten. Im Falle 
der Verhinderung des Präsidenten und des Vize­
präsidenten geht das Recht zur Vertretung des 
Präsidenten auf das an Lebensjahren älteste Mit­
glied der Vollversammhmg der österr,eichischen 
Ärztekammer über. 

(4) Der Präsident und der Vizepräsident der 
österreichischen Krztekammer haben nach, ihrer 
Wahl in die Hand des Bundesministers für 
soziale Verwaltung das Gelöbnis auf Einhaltung 
der Gesetz,e und die getreue Erfüllung ihrer Ob­
liegenheiten abzulegen. 

(5) Im übrigen finden die Bestimmungen des 
§ 35 Abs. 2, 3 und 5 auf den Aufgabenkreis und 
das Verhalten des Präsidenten und des Vize­

,präsidenten der österreichischen Ärztekammer 
sinngemäß Anwendung. 

B und e s s e k t i 0 ne nun d B und e s­
f ach g r u p p e n. 

§ 55 a. (1) Sofern es zur Förderung der beruf­
lichen, sozialen und wirtsch'aftlichen Interessen 
der Krzteschaft unter Bedachtnahme auf die 
Eigenart der Berufsausübung einzelner Berufs­
gruppen notwendig ist, können bei der öster­
reichischen Krztekammer Bundessektionen für 
die Turnusärzte. die praktischen Äorzte oder die 
Fachärzte errichtet werden. Unter denselben 
Voraussetzungen können für die Fachärzte ein­
zelner Sonderfächer Bundesfachgruppen gebildet 
werden. 

(2) Die Aufgaben der Bundessektionen bestehen 
in der Beratung ,der Organe der österr,eichischen 
Krztekammer sowie in der Erstattung von Gut­
achten an diese Organe in allen Angelegenheiten, 
die die aLlgemeinen beruflichen" fachlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Belange je der 
Turnus'ärzte, der ,praktischen Krzte sowie der 
Fachärzte berühren. 

(3) Die Aufgaben einer Bundesfachgruppe be­
stehen in ,der Beratung der Organe der österrei-

chischen Ärztekammer sowie in der Erstattung 
von Gutachten an diese Organe in allen An­
gelegenheiten, die die besonderen Belange der 
Fachärzte, die dem gleichen Sonderfach der medi­
zinischen Wissenschaft ang,ehör,en,in beruflicher, 
fachlicher, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht 
berühren. 

(4) Eine jede Ärztekammer hat in jede Bundes­
sektion je ein je aus dem Kreise der Turnusärzte, 
der praktischen Krzte und ,der Fachärzte von 
ihrer VollV'ersammlung bestelltes MitgIied zu 
entsenden. Die MitgJ,ieder einer Jeden Bundes­
sektion wählen je aus ihrer Mitte mit einfacher 
Mehrheit den Obmann der Bundessektion und 
seines Stellvertreters. In gleicher Weise ist bei 
der Bildung von Bundesfachgruppen zu ver­
fahren. 

(5) Nähere Vorschriften über die Bildung von 
Bundessektionen und Bundesfachgruppen bei der 
österreichischen Ärztekammer sind durch die 
Satzung zu erlassen. In der Satzung ist insbeson­
dere zu r'egeln: 

a) Der organisatorische Aufbau, die Bildung 
der Delegiertenversammlungen und das 
Stimmgewicht der Ddegierten der ein­
zelnen Krztekammern; 

b) die Aufgabenkr,eise der Bundessektionen 
und der Bundesfachgruppen; 

c) die Wahl der Organe; 
d) die Deckung der Kosten. 

Kam m e r amt. 

§ 55 b. (1) Die Vorschriften des § 36 finden 
auf die Einrichtung und Führung eines Kammer­
amtes der österreichischen Ärztekammer, die Be­
stellung eines Kammeramtsdirektors, seinen Auf­
galbenkreis, ferner auf die Regelung der dienst-. 
besoldungs- und pensions rechtlichen Verhältnisse 
der Angestellten und sonstigen Hilfskräfte der 
österreichischen Krztekammer durch eine Dienst­
ordnung sinngemäß Anwendung. 

(2) Die Bestimmungen des § 38 üher die yer­
schwiegenheitspflicht ,finden auf das Personal der 
österreichischen Ärztekammer mit der Maßgalbe 
Anwendung, daß im gegebenen Fall das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung von emer 
solchen Verpflichtung zu entbinden hat. 

D eck u n g der K 0 s t e n. 

§ 55 c. (1) Die Kosten, ,die aus der Geschäfts­
führung der österreichischen Ärztekammer er­
wachsen, sind von allen Ärztekammern im Ver­
hältnis der Anzahl der bei ihnen gemeldeten 
Kammerangehörigen in Form von Umlagen und 
Beiträgen zu tragen. 

(2) Rückständige Umlagen und sonstige Bei­
träge können na,ch den Bestimmungen des Ver­
waltungsvollstreckungsgesetzes 1950 eingebracht 
werden. 
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(3) Die vom Disziplinarrat und Disziplihar­
senat verhängten Ordnungsstrafen fließen der 
tlsterreichischen Ärztekammer zu. 

Jahr'es'vora\nschlag und 
R e c h nun g s a b s chi u ß. 

§ 55 d. (1) Der Vorstand der tlsterreichischen 
Ärztekammer hat alljährlich bis längstens 1. De­
zember einen J ahresvorans-chlag für das nächste 
Jahr zu erstellen und der Vollversammlung zur 
Bes-chlußfassung vorzulegen. 

(2) Desgleichen hat der Vorstand den Rech­
nungsabschluß für das abgelaufene Kalenderjahr 
bis längstens 30. Juni der Vollversammlung zur 
Beschl ußfassung vorzulegen. 

W 0 h I f a h r t sei n r li c h tun g e Ii. 

§ 55 e. (1) Auf Grund gleichlautender Beschlüsse 
ihrer Vollversammlungen können zwei oder 
mehrere Ärztekammern übereinkommen, dag 
für ihre Kammerangehörigen und deren Hinter­
bliebene gemeinsame Wohlfahrtseinrichtungen 
bei der Osterreichischen Ärztekammer errichtet 
und betrieben werden. Hiebei sind die Vorschrif­
ten der §§ 43 bis 48 sinngemäß anzuwenden, so­
weit im folgenden nichts anderes bestimmt 
wird. 

(2) Die Verwaltung der W ohl.fahrtseinrichtung 
obliegt einem Verwaltungsausschuß, der von den 
an der Ein6chtung beteiligten Kammern zu bil­
den ist. Der Verwaltungsausschuß besteht aus 
einem Obmann, einem Stellvertreter und wei­
teren Mitgliedern. Der Obmann und sein Stell­
vertreter werden vom Verwaltungsausschuß mit 
einfacher Mehrheit der a:bgegelbenen gültigen 
Stimmen aus seiner Mitte gewählt. 

(3) Gegen Beschlüsse des Verwaltungsausschus~es 
steht dem davon Betroffenen die Beschwerde an 
einen Berufungsausschuß zu. Der Berufungsaus­
s-chuß wird von den an der Einrichtung betei­
ligten Kammern gebildet. Er besteht aus einem 
Obmann, einem Stellvertreter und weiteren Mit­
gliedern. Der Obmann und sein Stellvertreter 
werden vom Berufungsausschuß mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen aus 
seiner Mitte gewählt. 

(4) Die tlsterreichische Ärztekammer kann die 
Geschäftsführung der Wohlfahrtseinrich tun 0-

einer der beteiligten Kammern übertragen. b 

(5) Sofern für Beschlüsse in den §§ 43 bis 48 
die Genehmigung der Landesregierung voro-e­
sehen ist, tritt an deren Stelle das Bundesmi~i­
sterium für soziale Verwaltung. 

2. Abschnitt. 

Dis z i pli n a r ver f a h ren. 

§ 55 f. (1) Ärzte machen sich eines Disziplinar­
vergehens schuldig, wenn SIe 

a) das Ansehen der österreich ischen Ärzte­
schaft durch ihr Verhalten der Gemein­
s-chaft, den Patienten oder den Kollegen 
gegenüber beeinträchtigen, oder 

b) die Berufspflichten verletzen, zu deren Ein­
haltung sie sich anläßlich der Promotion 
zum Doctor medicinae universae ver­
pflichtet haben oder Zu deren Einhaltung, 
sie ~ach den Vorschriften dieses Bundes­
gesetzes oder na-ch anderen gesetzlichen 
Vorschriften verpflichtet sind. 

(2) Derdisziplinären Verfolgung steht der Um­
stand nicht entgegen, daß die gleiche Handlung 
oder Unterlassung auch von einem Gerichte 
oder einer Verwaltungsbehörde zu ahnden ist. 

(3) Die VerfoIgibarkeit eines Disziplinarver­
gehens erlischt durch Verjährung, wenn der Dis­
ziplinaranwalt nicht innerhalb von fünf Jahren 
vom Zeitpunkt der Handlung oder Unterlassung 
die Anzeige erstattet hat. 

(4) Auf Ärzte im öffentlichen Dienst -finden die 
Vorschriften über das Disziplinarverfahren hin­
si,chtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit und der 
damit verbundenen Berufspflichten keine Anwen­
dung. Die Dienststelle solcher Ärzte ist jedoch 
verpflichtet, die von der tlsterreichischen Ärzte­
kammer erstattete Disziplinaranzeige in Behand­
lung zu nehme'n und ihr das Erkenntnis oder den 
Einstellungsbeschluß zuzustellen. 

(5) Auf die in AusbiLdung' zum praktische.'1 
Arzt oder Facharzt befindlichen Ärzte (§ 1 a 
A;bs. 3) finden die Vorschriften über das Diszi­
plinarverfahren nach diesem Bundesgesetz An­
wendung. 

§ 55 g. (1) über Disziplinarvergehen erkennt 
der DiszipEnarrat der tlsterreichischen Ärzte­
kammer. 

(2) Im Rahmen des Disziplinarrates der tlster­
reichis,chen Ärztekammer ist zur Durchführung 
der Disziplinarverfahren für den Bereich eines 
jeden Obedandesgerichtssprengels je eine Diszi·· 
plinal"'kommission einzurichten. 

(3) Jede Disziplinarkommission besteht aus 
dem Vorsitz-enden" der rechtskundig sein muß 
und auf Vorschlag des Vorstandes der tlster­
reichis,chen Ärztekammer vom Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung bestellt wird, 
sowie aus zwei ärztlichen B,eisitzern, die vom 
Vorstande der tlsterreichischen Ärztekammer 
bestellt werden. Für den Vorsitzenden' sind 
gleichzeitig ein Stellvertreter, der rechtskundig 
sein muß, auf Vors.chlag .des Vorstandes der 
tlsterreichischen Ärztekammer vom Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung und für die 
beiden Beisitzer gleichzeitig zwei Stellvertreter 
vom Vorsta,nd der Osterreichisd1en Ärztekam-,' 
mer zu bestellen. Mitglieder des Vorstandes der 
tlster-reichischen Ärztekammer dürfen einer Dis-­
ziplinarkommission nicht angehören. 
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(4) Die ärztlichen Beisitzer haben vor Antritt 
ihrer Tätigkeit in die Hand des Vorsitzenden ein 
Gelobnis auf die gewissenhafte und unparteiische 
Erfüllung ihrer Pflichten abzulegen. 

(5) Die Mitglieder des Disziplinarrates versehen 
ihre Aufgabe ehrenamtlich, doch sind ihnen die 

notwendigen Barauslagen von der österreichi­
schen Ärztekammer zu ersetzen. Die Amtsdauer 
der Mitglieder des Disziplinarrates ist gleich 
jener der Organe der Osterreichischen Ärztekam­
mer. 

(6) Die einzelnen Disziplinarkommissionen des 
Disziplinarrates sind ermächtigt, soweit dies zur 
Vermeidung unnötiger Kosten und zur rascheren 
Durchführung der Verfahren angezeigt ist, ihre 
Tätigkeit in den Räumlichkeiten der Ärztekam­
mer am Sitz des Oberlandesgerichtes, für dessen 
Sprengel sie zuständig sind, auszuüben. 

§ 55 h. Die Anzeige der Disziplinarvergehen 
sowie die Vertretung der Anzeige beim Diszi­
plinarrat abliegt dem Disziplinar:anwah, der 
rechtskundig sein muß. Auf Weisung des Bun­
desministeriums für soziale Verwaltung oder des 
Präsidenten der österreichischen Ä,rztekammer 
ist der Disziplinaranwalt verpflichtet, die Diszi­
plinaranzeige zu erstatten und Rechtsmittel zu 
ergreifen. Der Disziplinaranwalt und drei Stell­
vertreter sind vom Vorstand zu bestellen. 

§ 55 i. (1) Gegen das Erkenntnis des Diszi­
plinarrates sowie gegen einen Beschluß, mit dem 
die Einleitung des Disziplinarverfahrens abge­
lehnt wird, kann binnen zwei Wochen Berufung 
erhoben werden. Zur Erhebung der Berufung ist 
neben dem Beschuldigten auch der Disziplinar­
anwalt berechtigt. 

(2) Die Berufung, die begründet sein muß, ist 
beim Disziplinarrat einzubringen. Mit dem VoH­
zug der Disziplinarstrafe ist bis zur Entscheiduno­
des Disziplinarsenates auszusetzen. " 

(3) Über die Berufung erkennt in oberster In­
stanz der Disziplinarsenat beim Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung. Der Disziplinar­
senat besteht aus einem Richter als Vorsitzenden, 
zwei Beamten des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung, von denen der eine rechiskundig 
und der andere Amtsarzt sein muß, sowie aus 
zwei weiteren Beisitzern, die vom Vorstande der 
Osterreichischen Ärztekammer aus dem Kreise 
der Kammerangehörigen bestellt werden. Für den 
Vorsitzenden und die Beisitzer sind Stellvertreter 
zu bestellen. 

(4) Der Vorsitzende sowie die Mitglieder des 
Disziplinarsenates und deren Stellvertreter, mit 
Ausnahme der vom Vorstand der österreichi­
schen Ärztekammer bestellten Beisitzer, werden 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
bestellt. Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung hat bei der Bestellung des Vorsitzenden 
das Einvernehmen mit, dem Bundesministerium 

für Justiz herzustellen. Die Funktionsdauer der 
Mitglieder des Disziplinarsenates und deren Stell­
vertreter beträgt drei Jahre. 

(5) Für die Vertretung der Disziplinaranzeige 
vor dem Disziplinarsenat hat das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung nach Anhörung 
der Osterreichischen Ärztekammer einen Dizi­
plinaranwalt, der rechtskundig sein muß, und 
einen Stellvertreter für diesen zu bestellen. 

§ 55 j. (1) Die Mitglieder des Disziplinar­
senates sind in Ausübung ihres Amtes an keine 
Weisungen gebunden. Die Erkenntnisse des Diszi­
plinarsenates unterliegen nicht der Aufhebung 
oder Abänderung im Verwaltungswege. 

(2) Die ärztlichen Beisitzer des Disziplinar­
senates haben vor Antritt ihrer Tätigkeit in die 
Hand des Vorsitzenden ein Gelöbnis auf die ge­
wissenhafte und unparteiische Erfüllung ihrer 
Pflichten abzulegen. 

(3) Die Mitglieder des Disziplinarsenates ver­
sehen ihre Aufgabe ehrenamtlich. Hinsichtlich der 
Vergütung von Barauslagen der Mitglieder des 
Disziplinarsenates sowie deren Stellvertreter und 
des Disziplinaranwaltes sind die Vorschriften des 
§ 55 g Abs. 5 anzuwenden. 

§ 55 k. (1) Soweit sich aus den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes nicht anderes ergibt, sind 
die Vorschriften der Dienstpragmatik, RGBI. 
Nr. 15/1914, betreffend das Disziplinarverfahren, 
mit Ausnahme der Bestimmungen, die ein Be­
amtenverhältnis voraussetzen, sinngemäß anzu­
wenden. 

(2) Nähere Vorschriften für das Verfahren vor 
dem Disziplinarrat und Disziplinarsenat hat das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung durch 
Verordnung zu erlassen. 

§ 551. (1) Disziplinarstrafen sind: 
a) Der schriftliche Verweis; 
b) Geldstrafen bis zur Höhe des 50fachen 

Kammerbeitrages; 
c) Entzug der Berechtigung zur Berufsaus­

übung bis zur Dauer eines Jahres. 
(2) Die Strafe nach Abs. 1 lit. c kann das erste 

Mal höchstens auf die Dauer von drei Monaten 
und nur gegen solche Kammerangehörige ver­
hängt werden, die wegen Disziplinarvergehens 
bereits mit einer Geldstrafe bestraft worden sind. 
Bei Ärzten im öffentlichen Dienst bezieht sich der 
Entzug der Berechtigung zur Berufsausübung 
nach Abs. 1 lit. c nicht auf die Ausübung des 
ärztlichen Berufes im Zusammenhang mit den 
Dienstpflichten des Arztes. 

(3) Die Disziplinarstrafen nach Abs. 1 lit. b 
und c können bedingt unter Festsetzung einer 
Bewährungsfrist von einem bis zu drei Jahren 
verhängt werden, sofern der Beschuldigte bisher 
keine andere Disziplinarstrafe als einen schrift­
lichen Verweis erlitten hat oder eine erhaltene 
Strafe dieser Art bereits getilgt ist. 
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(4) Jede in Rechtskraft erwachsene Disziplinar­
strafe ist in eine vom Vorstand der Osterreichi­
schen Ärztekammer zu führende Vormerkung 
einzutragen. Den Präsidenten der Ärztekammern 
in den Bundesländern sind Abschriften der V or­
merkung, die Kammerangehörige ihrer Kammern 
betreffen, zu übermitteln. Von der Disziplinar­
strafe nach Abs. 1 lit. c sind die zuständige Be­
zirksverwaltungsbehörde sowie das Amt der 
Landesregierung zu verständigen. Sofern es im 
Interesse der Wahrung des Ansehens der öster­
reichischen Ärzteschaft und der Einhaltung der 
Berufspflichten gelegen ist, kann im Disziplinar­
erkenntnis auf Veröffentlichung der Strafe in den 
Mitteilungen der zuständigen Ärztekammer oder 
auch in der Osterreichischen Ärztezeitung er­
kannt werden. 

(5) Auf Ansuchen des Bestraften hat der Diszi­
plinarrat die Tilgung einer Disziplinarstrafe zu 
verfügen, wenn die Verhängung der Strafe min­
destens fünf Jahre zurückliegt und der Bestrafte 
innerhalb dieser Zeit keines neuerlichen Diszi­
plinarvergehens schuldig erkannt worden ist. 
Gegen eine abweisliche Entscheidung des Diszi­
plinarrates kann der Betroffene binnen zwei 
Wochen beim Disziplinarsenat die Berufung ein­
legen. Die Bestimmungen des § 55 i Abs. 2 finden 
Anwendung. 

§ 55 m. (1) Die vom Disziplinarrat beziehungs­
weise vom Disziplinarsenat festgesetzten Kosten 
sind im Falle eines Schuldspruches vom Bestraf­
ten, im Falle eines Freispruches von der Oster­
reichischen Ärztekammer zu tragen. Die Kosten 
sind unter Berücksichtigung der für das Ver­
fahren aufgewendeten Barbeträge und der beson­
deren Verhältnisse des Falles, bei einem Schuld­
Sprudl unter Bedachtnahme auf die Vermögens­
verhältnisse des Beschuldigten nach freiem Er­
messen festzusetzen. 

(2) Die verhängten Geldstrafen sowie die vom 
Bestraften zu tragenden Kosten aes Disziplinar­
verfahrens können nach den Bestimmungen des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1950 einge­
bracht werden. 

(3) Die Kanzleigeschäfte des Disziplinarrates 
und des Disziplinarsenates sind von der Oster­
reichischen Ärztekammer zu führen. Die Kosten 
für diese Tätigkeit sind, sofern in diesem Bundes­
gesetz nicht anders bestimmt ist, von der Oster­
reichischen Ärztekammer zu tragen. 

o r d nun g s s t r a f e n. 

§ 55 n. (1) Der Vorstand der Osterreichischen 
Ärztekammer kann gegen Kammerangehörige 
wegen Vernachlässigung der ihnen gegenüber der 
Österreichischen Ärztekammer obliegenden 
Pflichten Ordnungsstrafen bis . zur Höhe von 
2000 Schilling verhängen. 

(2) Das gleiche Recht steht den Vorsitzenden 
einer Disziplinarkommission und des Disziplinar­
senates zu. 

(3) Vor der Verhängung der Ordnungsstrafe 
ist dem Betroffenen gemäß § 45 A VG. 1950 
Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder münd­
lich zu rechtfertigen. 

(4) Gegen die Verhängung einer Ordnungs­
strafe kann der Betroffene beim Disziplinarsenat 
binnen zwei Wochen die Berufung einlegen. Der 
Disziplinarsenat entscheidet endgültig. Die Be­
stimmungen des § 55 i Abs. 2 finden Anwen­
dung." 

21. § 56 hat zu lauten: 

"C. Aufsichtsrecht. 

§ 56. (1) Die Ärztekammern in den Bundes­
ländern unterstehen der Aufsicht der Landes­
regierungen. Die Österreich ische Ärztekammer 
untersteht der Aufsicht des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung. 

(2) Die von den Ärztekammern in den Bundes­
ländern beschlossenen Satzungen, Geschäftsord­
nungen, Dienst-, Bezugs- und Pensionsord­
nungen, die Jahresvoranschläge, die Rechnungs­
abschlüsse sowie die Umlagen- und Beitragsord­
nungen bedürfen für ihre Wirksamkeit der Ge­
nehmigung der Landesregierungen. Die Geneh­
migung ist zu erteilen, wenn die zu genehmigen­
den Akte weder den Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes noch denen anderer gesetzlicher Vor­
schriften widersprechen. Die genehmigten Akte 
sind in den Mitteilungen der Ärztekammern 
unter Angabe des Zeitpunktes ihres Inkraft­
tretens kundzumachen. 

(3) Die von der österreichischen Ärztekammer 
beschlossene Satzung, Geschäftsordnung, Dienst-, 
Bezugs- und Pensionsordnung, die Umlagen- und 
Beitragsordnung, ferner der Jahresvoranschlag 
sowie der Rechnungsabschluß bedürfen für ihre 
Wirksamkeit der Genehmigung des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung. Die Genehmi­
gung ist zu erteilen, wenn die zu genehmigenden 
Akte weder den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes noch denen anderer gesetzlicher Vor­
schriften widersprechen. Die genehmigten Akte 
sind in der Österreichischen Ärztezeitung unter 
Angabe des Zeitpunktes ihres Inkrafttretens 
kundzumachen. 

(4) Der Genehmigung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung für ihr,e Gültigkeit bedarf 
die Bestellung 

a) der beiden weiteren ärztlichen Mitglieder 
der Disziplinarkommission und deren 
Stellvert,reter (§ 55 g Abs. 3); 

b) des Disziplinaranwaltes und seiner Stellver­
. treter beim Disziplinarrat (§ 55 h); 

c) der beiden weiteren Beisitzer aus dem 
Stande der Ärzte beim Disziplinarsenat und· 
ihrer Stellvertreter (§ 55 i Abs. 3); 

d) des für die Vertretung der Dis~iplinaran­
zeige vor dem Disziplinarsenat bestimmten 
Disziplinaranwaltes und dessen Stellvertre­
ters (§ 55 i Abs. 5). 

362 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)20 von 31

www.parlament.gv.at



362 der Beilagen 21 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die zu ge­
nehmigenden Akte weder den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes noch denen andere'r gesetz­
licher Vorschriften widersprechen. 

(5) Beschlüsse der Organe der Ärztekammern in 
den Bundesländern heziehungsweise der öster­
reichischen Ärztekammer, die-gegen geltende ge­
setzliche Vorsch,riften verstoßen, s,irrd von den 
Landesregierungen beziehungsweise vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung aufzuheben. 

(6) Die Organe der Ärztekammern in den Bun­
desländern sind durch V erfü~tmg der Landesre­
gierung, der Vorstand, der Präsident sowie der 
Vizepräsident der österre·ichischerr Ärztekammer 
durch Verfügung des Bundesministeriums für so­
ziale Verwaltung abzuberufen, wenn solche o.r­
gane ihre Befugnisse überschreiten, ihre Aufga­
ben vernachlässigen oder wenn sie beschlußunfä­
hig werden. Im letzteren Falle hat die Landesre­
gierung für die Ärztekammer beziehungs,weise 
das Bundesministerium für sozialle Verwaltung 
für die österreichisch.e Ärztekamme,r einen Re­
gierungskommissär zu ernennen, der die Ge­
schäfte weiterzuführen und umgehend Neuwah­
len durchzuführen hat. Der Regierungskommis­
sär ist aus dem Kreise der Beamten der Aufsichts­
behör.de zu bestellen. Ihm ist ein zweigliedriger 
Beirat aus dem Kreise der Kammerarrgehörigen 
zur Seite zu stellen. Die aus der Bestellung eines 
Regierungskommissärs einem Bund:eslande bezie­
hungsweise dem Bund erwachsenden Kost·en s,ind 
von der betreffenden Ärztekammer beziehungs­
weise von der österreichischen Ärztekammer zu 
tragen." 

22. Im § 57 Abs. 1 und 2 ist der Klammeraus­
druck ,,[§ 2, Abs. (2»)" jeweils durch den Klam­
merausdruck ,,(§ 1 a A:bs. 3)" zu ers,etzen. 

23. Der Abs. 3 des § 59 hat zu lauten: 

,,(3) Durch die Bestimmungen ,dieses Bundesge­
setzes werden gesenzliche Sonderregelungen, ins­
besondere fÜ!f den Bereich ,der Sozialversimerung, 
nicht berührt. Dies gilt auch für die im Rahmen 
der Bestimmungen des Absmnittes II des Sech­
sten Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungs­
geset.zes, BGBI. Nr. 189/1955, abgeschlossenen 
Verträge (Gesamtverträge)." 

24. § 62 hat zu lauten: 

"S t r a f b e s tim m u n gen. 

§ 62. (1) Wer eine im § 1 Abs. 2 bis einschließ­
lich Abs. 4 umsch,riebene Tätigkeit ausübt, ohne 
hiez1,l nach diesem Bundes~esetz oder nach ande­
ren gesetzlichen Vorschriften herechtigt lm sein, 
macht sich, sofern die Handlung nicht als Kur­
pfuscherei (§ 343 StG.) gerichtlich strafbar ist, 
einer Verwaltungsübertretung schuLdig und ist 
mit Geldstrafe bis [Zu 3000 S, im Falle der Unein­
bringlichkeit mit Aiffest bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen. Im Wiede,rholungsfalle ist mit Geld-

strafe von 3000 S bis zu 30.000 S, im F.alle der 
Uneinbringlichkeit mit Arrest von zwei Wochen 
bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

(2) Wer durch Handlungen oder Unterlassun­
gen den in den Bestimmungen der §§ 1 a, 2, 2 i 
Abs. 2, 6 und 7, des § 3 Abs. 5 zweiter Satz, des 
§ 4 Abs. 2 und 6, der §§ 5 Abs. 3 und 5 a, der 
§§ 6 und 7 Ab",. 1, der §§ 9, 10 Abs. 1 und § 11 
Abs. 1, der §§ 12 i\'bs. 1, 16 zweiter Satz ode.r 
des § 19 enthaltenen Anordnungen und Verboten 
zuwider handelt, macht sich einer V erwa] tungs­
übertretung schuldig und ist, sofern die Tat nicht 
mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, mit Geld­
strafe bis zu 3000 S oder mit Arrest bis zu zwei 
Wodlen zu bestmfen. 

(3) Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die 
in den auf Grund dieses Bundeslgesetzes erlasse­
nen Verordnungen enthalten sind, ist, sofern die 
Tat nicht mit g.erichtlicher Strafe bedroht ist, mit 
Geldstrafe bis zu 3000 S oder mit Arrest bis zu 
zwei Wochen zu bestrafen." 

Artikel 11. 

1. Mit dem Wi,rksamwerden dieses Bundesge­
setzes tritt die Verordnung vom 21. Dezember 
1927, BGBI. Nr. 5/1928, über die Bestellung von 
Primarärzten außer Kraft. 

2. Im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses 
Bundiesgesetzes bestehende Berechtigungen zur 
postpromotionellen Ausbildung von Ärzten so­
wie zur Ausübung des ä,rztl'ichen Berufes bleiben 
unberührt. 

Artikel III. 

1. Mit der V oHziehung dieses BundesgesellZes 
sind 

a) hinsimtlich der §§ 2 b bis einschließlich. 2 h 
sowie der §§ 3 und 3 ades Är,ztegesetrzes 
in der Fassung des Art. I dieses Bundesge­
setzes das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Unterricht, 

b) hinsichtlich jener. Bestimmungen des Art. I, 
in denen Gerimte und Staatsanwaltsm'aften 
mit AU'fgaben betraut werden, das Bundes­
ministerium für J'ustiz im Einvernehmen 
mit dem . Btmdesministerium für soziale 
Verwaltung, 

c) hinsichtlich des Art. I Z. 22 das Bundesmi­
nisterium für soziale Verwaltung mit der 
Wahrnehmung der Rechte des Bundes gern. 
Art. 15 Abs. 6 ,des Bundes-Verf.assungSJge­
setzes in de,r, Fassung 1929, 

d) im übrigen das Bundesministerium für so­
ziale Verwaltung 

betra:ut. 
2. Soweit durch dieses Bundesgesetz Angelegen­

heiten geregelt werden, die in der Vollrziehung 
Landessache si,nd, obliegt ihre VoUziehung der je­
weih örtlich zuständigen Landesregierung. 

3. Dieses Bundesgesetz tritt am 
in Kraft. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Nicht bloß die Erfahrungen, die aus der Hand­
habung der Bestimmungen des Ärztegesetzes seit 
dessen Inkrafttreten vom 1. Mai 1949 bis heute 
gesammelt werden konnten, lassen eine Ände­
rung und Ergänzung einer größeren Anzahl von 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes notwendig 
erscheinen. Vorwiegend auf Grund der vom Ver­
fassungsgerichtshof zum Ärztegesetz ergangenen 
Erkenntnisse war Veranlassung zu treffen, um­
fassende, den Verfassungsgerichtshoferkennt­
nissen entsprechende Neuregelungen des Ärzte­
gesetzes vorzubereiten. Bei diesem Anlaß wurden 
gleichzeitig auch die bereits seit langem Ibeabsich­
tigten, vom Standpunkt der Verwaltungspraxis 
aus not~endigen Albänderungen und Ergän­
zungen einiger Bestimmungen des Ärztegesetzes 
vorgenommen. 

Aus den Erkenntnissen des Verfassungs­
gerichtshofes ergibt sich einerseits die entgegen 
der Absicht des Gesetzgebers bestehende Unwirk­
samkeitder Bestimmungen der§§ '1 und 62 des 
Ärztegesetzes (siehe Erkenntnis vom 25. Juni 
1957, B 234/56), anderseits aber die Verfassungs­
widri,~keit einer größeren Anzahl von Vorschrif­
ten des Ärztegesetzes (siehe Erkenntnis vom 
17. Oktober 1962, G 9/62, und vom 27. März 
1963, G 15/62, G 17/62), die entsprechend den 
Verfügungen des, Verfassungsgeri,chtshofes; bis 
längstens 29. Feber 1964 der gegebenen Verfas­
sungsrechtslage angepaßt sein müssen. 

Im wesentlichen sind jedoch alle Regelungen 
von Angelegenheiten des Gesundheitswesens im 
Ärztegesetz, soweit hiedurch Vollziehungsauf­
gahen des Bundes an die im Rahmen der Landes­
vollziehung eingerichteten Ärztekammern in den 
Bundesländern übertragen werden, vom Verfas­
sungsgerichtshof als verfassungswidrig festgestellt 
und aufgehoben worden (Erkenntnis vom 
27. März 1963, G 15/62, G 17/62). 

Die si'ch daraus ergebenden Neuregelungen des 
Ärztegesetzes müssen sich daher auch auf 

die Entgegennahme der Anmeldungen für die 
Ausübung des ärztlichen Berufes und Führung 
der Verzeichnisse der zur Berufsausübung be­
rechtigten Ärzte (Ärztelisten), auf die Ver-

fahrensvorschriften für die Anmeldung der 
Ärzte, für die Eintragung in die Ärzteliste, 
die Anerkennung zum praktischen Arzt und 
zum Facharzt, die Bewilligung für einen zwei­
ten Berufssitz und für die Ausübung der Fach­
arzttätigkeit auf mehr als einem Sonderfach 
sowie aBe Maßnahmen beziehen, die diese Auf­
gaben und sämtliche damit im Zusammenhang 
stehenden Angelegenheiten betreffen. 

Für die NeuregeIung der in Rede stehenden 
Materie bieten sich im Sinne des Erkenntnisses 
des Verfassungsgerichtshofes, zwei Lösungsmög­
lichkeiten an: 

1. Die Besorgung der gegenständlichen Ange­
legen!heiten wird dem Landeshauptmann als 
Organ der mittdbaren Bundesverwaltung über­
tragen oder 

2. die Besorgung der in Rede stehenden An­
gelegenheiten wird der Osterreichischen Ärzte­
kammer mit dem Sitz in Wien übertragen. 

Der vorliegende Entwurf hat den unter 1. auf­
gezeigten Weg beschritten. Im Begutachtungs­
verfahren hat das Bundeskanzleramt - Verfas·· 
sungsdienst hiezu ausgeführt, daß gegen diese 
Lösung in verfassungsrechtlicher Hinsicht nichts 
einzuwenden sei. Der Verfassungsdienst ha t 
allerdings die Meinung vertreten, daß dem zu 
wahrenden Prinzip der SeJibstverwaltung wenig­
stens in der Form Rechnung getragen werden 
soUte, "daß der Ärztekammer im Verfahren Par­
teistellung eingeräumt wird". Zu di'eser Bemer­
kung sah si,ch der Verfassungsdienst deshaLb ver­
anlaßt, weil ein Mitwirkungsrecht der Ärzte­
kammer in' dem versendeten Entwurf einer 
Ärztegesetznovel:le nicht vorgesehen war. Der 
Verfassungsdiens't hat aber weiters darauf hin­
gewiesen, daß verfassungsrechtlich auch die un­
ter 2. aufgezeigte Lösungsmöglichkeit gangbar 
wäre. 

In dem auf Grund der Stellungnahmen über­
arbeiteten Entwurf ist an der Obertragun,g der 
Zuständigkeit auf den Landeshauptmann fest­
gehalten und im Sinne ,der Empfehlung des Ver­
fassungsdienstes den Ärztekammern in den in 
Betracht kommenden Verfahren ParteisteIlung 
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(§ 8 A VG., 1950) eingeräumt worden. Das Fest­
halten an dieser Lösung ist in, na,chstehenden El"­
wägungen begründet. 

Der Verfassungs gerichtshof hat in den Ent­
scheidungsgründen des ohen zitierten Erkenn:­
nisses ausdrücklich festgestellt, daß die Ent­
scheidung, 6b die Voraussetzungen für die Aus­
übung des ärztlichen Berufes vorliegen "und da­
mit die Entscheidung, ob der Bewerber in die 
Arzteliste einzutragen und ihm ein Arzteausweis 
auszustellen ist oder nicht, nicht als eine Rege­
lung, betreffend die Einrichtung der beruf­
lichen Vertretung, sondern als eine Angelegen­
heit des Gesundheitswesens (Artikel 10 Abs. 1 
Z. 12 B.-VG.) zu qualifizieren" ist. Das gleiche 
gilt für die übrigen mit der Eintragung in die 
Arzteliste und mit der Ausstellung des Arzte­
ausweises in unmittelbarem Zusammenhang 
stehenden Agenden. 

Alle vergleichbaren ·andere Medizinalberufe be­
treffenden Aufgaben (zum Beispiel Berufszulas­
sungen von Dentisten, Hebammen und Kranken­
pflegediensten) werden durch die im Sinne des 
Artikels 102 Albs. 1 B.-VG. in Betracht kom­
menden Lande!lbehörden in mittelharer Bundes­
verwaltung wahrgenommen. Die übertragung 
von Aufgaben der mittelbaren Bundesverwal­
tung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens he­
züglich der Arzte an Organe, die außerhalh der 
Organisation der Amt er der Landesregierung 
stehen, würde ein Abweichen von der föderali­
stischen Ordnung im Gesundheitswesen bedeuten. 

Zu diesen rein rechtlichen überLegungen, die 
für die Durchführung der in Betracht kommen­
den Angelegenheiten durch den Landeshaupt­
ma.nn sprechen, kommen aber auch sehr schwe,r­
wiegende pr,aktische und verwaltungsökonomi­
sche überlegung,en. Eine ganze Reihe der in Be­
tracht kommenden Entscheidungen setzt ein ge­
wisses Naheverhältnis der zur Entscheidrung be­
rufenen Stellen voraus. So ist etwa die Ausübung' 
der Facharzttätigkeit auf mehr als einem Sonder­
fach (§ 2 k Abs. 3) nur dann 'zu bewilligen, wenn 
eine ausreichende fachärztliche Betreuung der Be­
völker-ung in dem für die Ausübung des betref~ 
fenden Sonderfaches in Aussicht genommenen 
Ort und dessen Einzugsgebiet nicht g,ewährlei~tet 
ist. Die Bewilligung ist Izurückzunehmen, wenn 
der für die Erteilung maßgebend gewesene Be­
darf nicht mehr vorhanden ist. Die Beu,rteilung, 
ob diese Voraussetzungen vorliegen, s'etzt zwei­
fellos Erhebungen über die Gegebenheiten der 
ärztlichen Betreuungen voraus, beziehungsweise 
ist zu beurteilen, ob im Sinne der angeführten 
Ges1etzeshestimmung der Bedarf nicht mehr vor­
handen ist. Diese Erhebungen werden wohl am 
zweckmäßigsten von der in ß.etracht kommel1!den 
Bezirkshauptmannschaft durchigeführt werden 
können, beziehungsweise wird dieser Behörde 

schon auf Grund ihrer Kontakte mit der Bevöl­
kerung die tatsächliche Situation hinreichiend be­
kannt sein. Die österreichische Arztekammer, die 
ihren Sitz in Wien hat, wird zu einer solchen 
Beurteilung organisationsmäßig nicht in der Lage 
sein. Sie wird sich, wenn sie die Gesetzesbestim­
mungen gewissenhaft vollziehen will, (Zweifellos 
zumindest mit der in Betracht kommenden Lan­
desärztekammer in Verbindung setzen und 
durch diese die notwendigen Erhebungen durch­
führen müssen. Dam1t wird aber auch bereits 
die Frage der Verwaltungsökonomie angeschnit­
ten. Der in Betracht kommende Bewerber hätte 
sich, wenn die in Betracht kommenden Angele­
genheiten von der österreichischen Ar,ztekammer 
besorgt werden sollen, zunächst an diese Kam­
mer zu wenden, ,die ihrerseits die örtlich in Be­
tracht kommende Lallideskammer mit Erhebun­
gen beauft~agen müßte. Das ErhebungsergClbnis 
wäre wieder der österreichischen Arztekammer 
mitzuteilen und erst dann könnte eine Entschei­
dung getroffen werden. Der vorliegende Entwurf 
garantiert, daß diese Angelegenheiten in erster 
Instanz innerhalb des in Betracht kommenden 
Bundeslandes erledigt werden können. Zufolge 
der der Landesärztekammer eingeräumten Partei­
stellung wird die Interessenvertretung bereits in 
diese.r Phase des Vemahrens alle einer Partei zu­
stehenden Rechte ausüben können und sie wird 
darüber hinaus, wenn sie glaubt daß die Ent­
scheidung dem Gesetze nicht entspricht oder der 
Landeshauptmann von dem ihm eingeräumten 
Ermessen zu Unrecht Gebraudt gemacht hat, 
durch das Rechtsmittel der ß.erufung die Angele­
genheit an das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung herantragen können. Es scheint da­
mit dem Gedanken der Selbstverwaltung viel 
mehr Rechnung getr:lJgen, als wenn die Osterrei­
chische Arztekammer, zu der der Bewerber 
überhaupt keine Verbindung hat und der er nicht 
einmal als Mitglied angehört, etwa ,die Fr.age der 
Bewilligung der Ausübung eines zweiten S011Jder­
fa·ches entscheiden sollte. Darüber hinaus darf 
nicht übersehen werden, daß si,ch für die Oster­
reichische Arztekammer bei solchen Entscheidun­
gen eine gewisse Kollision daraus ergiht, daß sie 
einerseits die Interessen jener Arzte wahrnehmen 
muß, die durch d~e ,BewilLigung eines zweit,en 
Sonderfaches eine gewisse Verminderung ihrer 
Frequenz zu erwa.rten hätten, 'anderseits aber 
auch den Intensionen des Bewerbers Rechnung 
tragen soll. Auch aus ,diesem Grunde scheint der 
La'ndeshauptmann als eine über dies'en Interessen 
stehende Person sachlich eher zur Ents·cheidung 
berufen als die Interessenvertretung. Ahnlieh lie­
gen die Dinge dann, wenn ein zw,eiter Berufssitz 
bewilligt werden soll. 

Alle diese Erwägungen sprech'en daher für die 
übertragung der Durchführung der gegenständ­
lich,en Angelegenheiten auf den Landeshaupt­
mann, zumal - wie .bereits ausgeführt - dem 
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Gedanken der Selbstverwaltung durch Pa'rteistel­
lung der Krztekammern Rechnung getragen und 
die Krztekammcrn damit die Möglichkeit haben, 
auch die Entscheidungen des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung beziehungsweis.e im Wege 
eines außerordentlichen Rechtsbehelfes auch die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes her­
beizuführen. 

Im gegebenen Zusamm~nhang war beabsichtigt, 
auch das System der postpromotionellen Ausbil­
dung der Krzte einer grundlegenden Knderung 
zuzuführen. Es hat sich jedoch gezeigt, daß bei 
aller übereinstimmung der Meinungen über die 
Reformbedürftigkeit dieses Systems das Problem 
einer Neuordnung der Krzteausbildung unter 
Bedachtnahme auf die medizinisch-wissenschaft­
lichen und gesundheitspolitischen Notwendig­
keiten noch einer eingehenden Behandlung be­
darf, wozu die zur Verfügung stehende Zeit nicht 
mehr ausreichte. 

Im Entwurf der Krztegesetznovelle wird das 
Disziplinarverfahren für Krzte deshalb einer 
Neuregelung unterworfen, weil der Verfassungs­
gerichtshof in seinem Erkenntnis vom 27. März 
1963 die Konstruktion der im Krztegesetz vor­
gesehenen Dis'ziplinarbehörden, die sowohl im 
Vollziehungsbereich des Landes wie auch im Voll­
ziehungsbereich des Bundes tätig sind und durch 
einen Instanzenzug miteinander verbunden sind, 
als verfassungswidrig erklärt und die §§ 41, 42, 
43, 44 Abs. 2 und 45 Abs. 5 als verfassungswidrig 
aufgehoben hat. Verletzungen der Berufs­
pflichten, aber auch Beeinträchtigungen des An­
sehens des Berufes der Krzte hängen mit der 
Ausübung des Berufes so innig zusammen, daß 
die disziplinäre Verfolgung solcher Beeinträch­
tigungen und Verletzungen des Standes ansehens 
und der Berufspflichten wegen ihrer Bedeutung 
für die ärztliche Berufsausübung hinsichtlich der 
über Disziplinarvergehen erkennenden Behörden 
auf Bundesebene zu heben war (siehe §§ 55 f 
bis 55 m). Dementsprechend wird bei der Oster­
reichischen Krztekammer ein Disziplinarrat, der 
in mehreren Disziplinarkommissionen tätig wird, 
eingerichtet; Gegen Erkenntnisse dieser Diszipli­
narbehörde ist ein Rechtszug an den I beim Bun­
desministerium für soziale' Verwaltung einzu­
richtenden Disziplinarsenat vorgesehen. Da der 
Disziplinarsenat gemäß Artikel 133 Z. 4 B.-VG. 
organisiert ist (siehe § 55 j), sind alle Sicherungen 
dafür getroffen, daß die Entscheidungen dieser 
Kollegialbehörde unbeeinflußt bleiben. Damit er­
übrigt sich, die überprüfung solcher Entschei­
dungen durch den Verwaltungsgerichtshof vor­
zusehen. 

Neu sind auch die Vorschriften über die Wohl­
fahrtseinrichtungen (Versorgungs- und Unter­
stützungsfonds) der Krztekammern in den Bun­
desländern, die im Einvernehmen mit den Krzte­
kammern, dem Bundesministerium für Finanzen 
sowie der Sektion Sozialversicherung des Bundes-

ministeriums für soziale Verwaltung eingehend 
erörtert und seit langem abgesprochen, in das 
Krztegesetz aufgenommen werden sollen. Der 
Inhalt dieser Vorschrift stellt das wesentliche 
Extrakt der von den Landesregierungen vor 
Jahren im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung genehmigten 
Satzungen für die Wohlfahrtseinrichtungen der 
Ärztekammern in den Bundesländern sowie er­
gänzender Regelungen dar, die im Interesse der 
Versorgung alter und der Unterstützung bedürf­
tiger Krzte und ihrer Hinterbliebenen aufzu­
nehmen waren. Jedenfalls aber mußte auch vor­
gesehen werden, daß die Wohlfahrtseinrichtungen 
kleiner Krztekammern, wie zum Beispiel die 
des Burgenlandes und Vorarlbergs, zusammen­
gefaßt und von der Osterreichischen Krztekam­
mer für die Kammerangehörigen solcher Krzte­
kammern gemeinsam geführt werden können. 
Damit würden sich die Beiträge der Kammer­
angehörigen verringern lassen und die Risken 
der kleinen Krztekammern günstiger darstellen 
(siehe §§ 43 bis 48 des Entwurfes). 

Damit erscheinen die wichtigsten Regelungen 
im Zusammenhang mit der Ausübung des ärzt­
lichen Berufes erläutert, wie sie im zuliegenden 
Entwurf einer Arztegesetznovelle auf Grund 
der' mehrfach zitierten Verfassungsgerichtshof­
erkenntnisse und auf Grund der seit langem ge­
hegten Novellierungsabsichten ihren Niederschlag 
gefunden haben. Im übrigen darf auf die je zu 
den einzelnen Paragraphen ausgeführten erläu­
ternden Bemerkungen verwiesen werden. 

Der Entwurf selbst weist drei Artikel auf. 
Artikel I enthält in den 24 Punkten insgesamt 
25 neue Paragraphen sowie Knderungen und 
Ergänzungen sowie Neuformulierungen von ins­
gesamt 50 bisher geltenden Paragraphen des 
Arztegesetzes, sodaß dieses Gesetz nach dem 
vorliegenden Novellierungsvorschlag 88 Para­
graphen umfassen würde. Das H. Hauptstück 
über die Standesvertretung der Krzte ist sowohl 
in der Unterteilung "A. Krztekammern in den 
Bundesländern" sowie in der Unterteilung "B. 
Osterreichische Krztekammer" je in zwei Ab­
schnitte gegliedert. Der erste Abschnitt der 
Unterteilung A umfaßt die Vorschriften in den 
Ärztekammern in den Bundesländern an sich, 
der zweite Abschnitt die Vorschriften über Wohl­
fahrts- und Unterstützungseinrichtungen. Die 
Unterteilung "B. Osterreichische Ärztekammer" 
enthält im ersten Abschnitt alle Vorschriften 
über die Osterreichische Krztekammer und ihre 
Organe an sich sowie im zweiten Abschnitt das 
Disziplinarverfahren. Die Vorschriften, betref­
fend die Aufsicht über die Krztekammern, sind 
als Unterteilungen mit dem Großbuchstaben "C' 
bezeichnet. In den Artikeln Hund III sind über­
gangs- und Schluß bestimmungen enthalten. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
ist zu bemerken: 

Zu Punkt 1: 

Mit der neuen Definition im § 1 Abs. 2 soll 
die allgemeine Umschreibung der ärztlichen Be­
rufstätigkeit besser als bisher zum Ausdruck ge­
bracht werden. Mit den Worten "unmittelbar am 
Mensdlen oder mittelbar für den Menschen" soll 
nunmehr auch gesetzlich festgelegt werden, daß 
nicht nur die Tätigkeiten der Ärzte, die Pa­
tienten unmittelbar und persönlich behandeln, 
sondern auch Tätigkeiten von Ärzten, die mit­
telbar auf die Feststellung der Diagnose, Gesund­
erhaltung, der Besserung oder Heilung von Men­
schen gerichtet sind, gleichgültig, ob es sich um 
einen bereits bestimmten Patienten oder um Men­
schen handelt, die in der Zukunft erkranken 
könnten od~r krank werden, zur Ausübung der 
Heilkunde gehören. Zu den ärztlichen Tätig­
keiten, die nur mittelbar für den Menschen aus­
geführt werden, gehören jedenfalls die Tätig­
keiten der Hygieniker, Pathologen, Pharma­
kologen, Anatomen, Histologen, Physiologen, 
Gericht'smediziner, der Laboratoriumsfachärzte 
und anderer, die, ohne den betreffenden Ge­
sunden und Kranken gesehen zu haben, Befunde 
über eingesandte Körperflüsigkeiten, Muskel­
gewebe usw. erstellen, oder an Leichen Ver­
storbener Feststellungen treffen und Erkenntnisse 
erzielen, die für die Gesunderhaltung, Besserung 
oder Heilung von Krankheiten der Menschen von 
allgemeiner Bedeutung sind, oder aber auch mit 
dem Ergebnis ihrer ärztlichen Forschung für die 
Verhütung von Krankheiten beziehungsweise im 
Interesse der Rechtsfindung tätig sind. Als wesent­
liches Merkmal dafür, ob es sich bei der Tätig­
keit eines Arztes um eine Tätigkeit in Ausübung 
der Heilkunde handelt, wird jedoch zu gelten 
haben, daß der Arzt im Interesse der Gesund­
erhaltung, Verhütung, Besserung oder Heilung 
von Menschen unmittelbar oder mittelbar tätig 
ist. 

Im Abs. 3 sind ärztliche Tätigkeiten demonstra­
tiv aufgezählt und im Abs., 4 ist das Recht zur 
Ausstellung von ärztlichen Zeugnissen und für 
die Gutachtertätigkeit der zur selbständigen Aus­
übung des ärztlichen Berufes berechtigten, Ärzte 
eindeutig klargestellt. 

Zu Punkt 2: 

Im Abs. 1 des neuen § 1 a ist der Vorbehalt 
der selbständigen Berufstätigkeit für die prak­
tischen Ärzte und Fachärzte statuiert. Da der 
Arzt eine selbständige Berufstätigkeit ausschließ­
lich auf Grund medizinisch-wissenschaftlicher Er­
kenntnisse ausüben kann, ist er in dieser Hin­
sicht an Weisungen auch dann nicht gebunden, 
wenn er im Rahmen eines Dienstverhältniss((s 
tätig ist. Dadurch werden aber die übrigen 

Pflichten, die sich aus der Erfüllung eines Dienst­
vertrages ergeben, nicht berührt (Abs. 2). Die 
zur selbständigen Ausübung berechtigten prak­
tischen Ärzte und Fachärzte können im Sinne 
der Bestimmungen des § 353 ZPO., der §§ 119 ff. 
StPO. sowie des § 52 A VG. 1950 als Sachver­
ständige bei den Gerichts- beziehungsweise Ver­
waltungsbehörden herangezogen werden. 

Zu Punkt 3: 

Der Katalog der im § 2 bisher angeführten 
Berufserfordernisse wurde neu geordnet und in­
haltlich geändert. Die allgemeinen und die be­
sonderen Erfordernisse wurden je in einem eige­
nen Absatz zusammengefaßt. Das allgemeine Er­
fordernis des Nachweises des Reifezeugnisses (bis­
her § 2 Abs. 1 lit. b) soll nach dem Ärztegesetz 
nicht mehr verlangt werden, da die Universitäts­
behörden und gegebenenfalls das Bundesministe­
rium für Unterricht diese Zeugnisse gen au prüfen. 

Zu Punkt 4: 

Durdl die Statuierung der neuen §§ 2 b bis 
2 h werden die wesentlichen Grundsätze für die 
gesetzliche Regelung der postpromotionellen Aus­
bildung zum praktischen Arzt und zum Facharzt 
eines bestimmten Sonderfaches nunmehr im 
Ärztegesetz selbst getroffen. Bisher waren der­
artige Regelungen auf Grund der im § 2 Abs. 6 
enthaltenen Verordnungsermächtigung durch die 
Ärzte-Ausbildungsordnung, BGBl. Nr. 196/1950, 
in der Fassung des BGBl. Nr. 11111956, getroffen 
worden. Nach den Vorschriften dieser Verord­
nung wurden jedoch die Fadlarztanerkennungen 
von den Ärztekammern in den Bundesländern 
ausgesprochen und über Berufungen gegen ab­
weisliehe Bescheide von der österreichischen 
Ärztekammer entschieden. Auch diese Konstruk­
tion läßt sich im Sinne des Verfassungsgerichtshof­
erkenntnisses vom 27. März 1963 in Hinkunft 
nicht mehr aufrechterhalten. 

Neu ist ferner, daß nunmehr im Gesetz selbst 
Ärzten, die in einem außerklinischen Fach tätig 
werden wollen, auch die Möglichkeit geboten ist, 
die Facharzteignung beziehungsweise Anerken­
nung zu erlangen (§ 2 c Abs. 1). Daß als Ausbil­
dungsstätten für die Ausbildung zum Facharzt in 
erster Linie die Universitäts kliniken, Universitäts­
institute und die öffentlichen Krankenanstalten in 
Betracht kommen, erscheint sefbstverständlich, 
doch können entgegen den Bestimmungen des 
§ 10 Abs. 1 der Ärzte-Ausbildungsordnung alle 
Krankenanstalten, die über die entsprechenden 
Einrichtungen und den erforderlidIen personellen 
Apparat verfügen, nunmehr' vom Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung zu Ausbildungs­
stätten erklärt werden, gleichgültig, ob es sich 
um öffentliche, auf gemeinnütziger Grundlage 
geführte Krankenanstalten oder auch um Kran­
kenanstalten handelt, die von einem Träger der 
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Sozialversicherung im Interesse der Versicherten 
geführt werden. Somit können zum Beispiel das 
Hanusch-Krankenhaus 'in Wien sowie die von 
der Unfallversicherungsanstalt betriebenen Un­
fallkrankenhäuser bei Erfüllung der Vorausset­
zungen zu Ausbildungsstätten erklärt werden 
(§ 2 d). 

Die Vorschriften der §§ 2 e und 2 f enthalten 
im wesentlichen die Grundsätze für die Form 
und den Inhalt eines Zeugnisses über den Erfolg 
der Ausbildung zum praktischen Arzt und zum 
Facharzt. 

Der neue § 2 h enthält alle erforderlichen 
Merkmale und Voraussetzungen, um als taug­
liche gesetzliche Verordnungsermächtigung im 
Sinne des Artikels 18 Abs. 2 B.-VG. gelten zu 
können. 

Was die Führung der Ärztelisten und die Aus­
stellung der Ärzteausweise anlangt, wurde im 
neuen § 2 i den vom Verfassungsgerichtshof in 
seinem Erkenntnis vom 27. März 1963 ergan­
genen Feststellungen in der Richtung Rechnung 
getragen, daß der Landeshauptmann die Ärzte­
liste zu führen, die Eintragungen über die Be­
rechtigung zur Ausübung als Turnusarzt, prak­
tischer Arzt oder Facharzt vorzunehmen und die 
Ärzteausweise auszustellen hat. Im übrigen wurde 
in 'diesen Paragraph der Inhalt aller bisher im 
zweiten und dritten Satz des § 23 Abs. 1, der 
Abs. 2 bis 9 und 11 des § 23 enthaltenen Rege­
lungen zur Gänze übernommen. 

Die Vorschriften für die Ausübung des ärzt­
lichen Berufes, wie sie in den §§ 2 j und 2 k ent­
halten sind, sind in dieser Formulierung zum Teil 
neu und sollen die Berechtigungen der praktischen 
.Arzte und Fachärzte einerseits umschreiben und 
anderseits abgrenzen. Unter "allgemein ärztlicher 
Berufstätigkeit" im Sinne des § 2 j ist jedenfalls 
.!ie ärztliche Berufstätigkeit auf allen Fachgebieten 
der medizinischen Wissenschaft zu verstehen, wie 
sie der praktische Arzt, auf sich allein gestellt, aus­
üben muß. Daß der praktische Arzt in Aus­
übung seiner allgemeinärztlichen Tätigkeit nicht 
nur die Behandlung kleiner Krankheiten, sondtrn 
oft Operationen größeren Stils durchzuführen 
hat, ergibt sich aus der Dringlichkeit des Falles. 

Der Facharzt hingegen dad nur auf seinem 
Fachgebiet, für das er die An,erkennung zum 
Facharzt erhalten hat, eine ärztliche Berufstätig­
keit ausüben. überschneidung,en bei der Aus­
übung einer Facharzttätigkeit auf den einzelnen 
Fachgebieten sind nicht zulässig und nur dann 
angebracht, wenn es sich um die Leistung erster 
ärztlicher Hilfe handelt. 

Zu Punkt 5: 

Der § 3 hat nur eine bessere Formulierung er­
halten, ist aber hinsichtlich seines Inhalt'es un­
verändert gebli"ben. 

Mit der Statuierung des neuen § 3 a soll den 
internationalen Bestreb,ungen Rechnung getragen 
werden, wonach die Niederlassungsfreiheit ' der 
Angehörigen verschiedener freier Berufe,' dar­
unter auch Ärzte in den europäischen Staaten, 
gewährleistet werden soll. In erster Linie kommt 
wohl das Europäische Niederlassungsabkommen 
1955 in Betracht, das solchen Bestrebungen Rech­
nung trägt, derzeit aber noch nicht ratifiziert ist. 
Es darf aber angenommen werden, daß in abseh­
barer Zeit mit dem Inkrafttreten dieses Abkom­
mens zu rechnen ist. Ferner beschäftigt sich auch 
eine EWG-Kommission mit der Liberalisierung 
des Niederlassungsrechtes und des Dienstleistungs­
verkehrs für die EWG-Staaten mit dem vorläufi­
gen Ergebnis, daß für Ärzte, auch für Apotheker, 
bis zum Jahre 1967 die bestehenden Beschränkun- , 
gen wegfallen sollen. Damit in Verbindung soll 
die gegenseitige Gleichwertigkeit der ärztlichen 
Diplome anerkannt werden. Unabhängig davon 
aber haben es verschiedene Staaten, in deren 
Bereich seit langem eine größere Anzahl Öster­
reichischer Ärzte ihren Beruf ausüben, als Mangel 
empfunden, daß im österreichischen Ärztegesetz 
keine Bestimmung besteht, in der die Gegenseitig­
keit zum Ausdruck kommt. Zu diesen Staaten 
gehören die Bundesrepublik Deutschland, die 
USA und andere. Um einerseits einem Mangel 
in' diesem Zusammenhang abzuhelfen und ander­
seits einer internationalen Entwicklung zu be­
gegnen, wurden die Bestimmungen des §3 a auch 
im Einvernehmen mit der österreichischen Ärzte­
kammer seit längerer Zeit ausgearbeitet und nun­
mehr in die Gesetzesnovelle aufgenommen. 

Zu Punkt 9: 

Mit dem Er kenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes vom 17. Oktober 1962, G 9/62, wurde 
das im ersten Satz des § 5 Abs. 2 des Ärzte­
gesetzes enthaltene Wort "grundsätzlich" und 
der letzte Satz des § 5 Abs. 2 des Ärztegesetzes 
mit dem folgenden Wortlaut "Die ständige Aus­
übung einer ärztlichen Berufstätigkeit außerhalb 
des Berufssitzes bedarf der Genehmigung der 
Ärztekammer" als verfassungswidrig aufgehoben. 
Mit der Neufassung des § 5 wird dem Landes­
hauptmann (bisher die Ärztekammer) nach Prü­
fung der im Gesetz enthaltenen Voraussetzungen 
die gesetzliche Handhabe zur Erteilung solcher 
Bewilligungen gegeben. 

Zu Punkt 10: 

.Arzte, die ihren Beruf nur im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses ansüben, zum Beispiel ein 
Turnusarzt, ein Primararzt einer Krankenanstalt 
ohne Privatpraxis, der angestellte Arzt eines 
Träg2rs der Sozialversicherung sowie auch ein 
Betriebsarzt, haben sich jedenfalls ebenso wie 
jeder andere Arzt gemäß § 2 i dieses Gesetzent­
wurfes zu melden und ihre Eintragung in die 
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Krzteliste zu beantragen .. Solche Krzte haben 
keinen Berufssitz im Sinne des § 5, der nur für 
die freiberufliche Ausübung des ärztlichen Be­
rufes in Betracht kommt, und haben daher nur 
den Dienstort, das ist der Ort, wo die Dienst­
stelle oder das Unternehmen seinen Sitz hat, zu 
melden. 

Zu Punkt 11: 

Die Bestimmungen des § 9 wurden hinsichtlich 
ihres Inhalts an die Bestimmungen des § 13 Kran­
kenanstaltengeserz insofern angepaßt, als nun­
mehr das Werbeverbot expressis verbis auch auf 
die Behandlungsmethoden ausgedehnt wird und 
Veröffentlichungen V0n Heilberichten auch in 
Wort, Schrift oder Bild unter das Verbot fallen. 

Zu Punkt 12: 

Der § 10 wurde hinsichtlich seiner Gliederung 
und übersichtlichkeit neu gefaßt. Diese das ärzt­
liche Berufsgeheimnis umfassenden Bestim­
mungen sind hinsichtlich ihres grundsätzlichen 
Inhaltes wohl bereits über 2000 Jahre alt und 
der Grundpfeiler für die Ausübung der ärztlichen 
Berufstätigkeit. 

Die Offenbarung des Geheimnisses ist nach den 
vorliegenden B..:stimmungen nur unter den im 
Abs. 2 angeführten Voraussetzungen möglich. 
Gegenüber den Trägern der Sozialversicherung 
erscheint der Arzt bezüglich des Versicherten des­
halb hievon entbunden, weil die Unterstellung 
des Versicherten unter die für die Sozialver­
sicherung geltenden Rechtsbestimmungen es 
diesem zur Pflicht macht, einer Pr.eisgabe des 
Arztgeheimnisses gegenüber dem Sozialversiche­
rungsträger zuzustimmen. 

Unabhängig davon aber wurde im letzten 
Viertel des 19. Jahrhunderts durch die Sozial­
gesetzgebung, insbesondere aber durch die Ge­
sundheitsgesetzgebung, im Interesse der Gemein­
schaft dem Arzt in einer Reihe von gesetzlich 
festgelegten Fällen die Verpflichtung auferlegt, 
Meldungen der Diagnosen an die Behörden zu 
erstatten. Hiezu gehören unter anderem die 
Verpflichtungen zur Anzeige des Arztes 

nach dem Strafgesetz gemäß § 359 StG. bei 
Verletzungen; 

nach dem Epidemiegesetz 1950 gemäß §§ 2 
und 3 Abs. 1 Z. 1; 

nach dem Geschlechtskrankheitengesetz 1945 
gemäß § 4; 

nach dem Personenstandsgesetz gemäß §§ 17 
AJ:.s. 1 Z. 3 und 33 Abs. 1 Z. 3; 

nach § 363 Abs. 2 ASVG., wenn bei gesetzlich 
ge~en Unfall Versicherten eine der in der Liste 
der Berufskrankheiten zu § 177 ASVG. enthal­
tene Berufskrankheit oder eine Krankheits­
erscheinung festgestellt wird, die den begründeten 
Verdacht einer Berufskrankheit rechtfertigen. 

Zu Punkt 13: 

Entgegen den im Apothekengesetz und im 
Dentistengesetz enthaltenen Vorschriften hin­
sichtlich der überprüfung der Apotheken und 
dentistischen Ordinationsstätten durch den Amts­
arzt besteht bisher nach den Bestimmungen des 
österreichischen Krztegesetzes keine Möglichkeit, 
die Ordinationsstätten der Krzte auf die gesund­
heitlichen und notwendigen technischen Anfor­
derungen hin amtlich zu überprüfen. Wenn­
gleich im allgemeinen bisher nur in wenigen 
Fällen diesbezügliche Klagen laut geworden sind, 
erscheint es notwendig, im § 12 eine gesetzliche 
Möglichkeit für den Amtsarzt der Bezirksver­
waltungsbehörde zu schaffen, auch die freiberuf­
liche Ordinationsstätte eines praktischen Arztes 
oder eines Facharztes entsprechend zu überprüfen 
und bei Vorliegen von Mißständen, die eine ge­
sundheitliche Gefahr für die Patienten bedeuten 
könnten, auch die Sperre der Ordinationsstätte 
zu verfügen. 

Zu Punkt 14: 

Der § 15 wurde neu gefaßt und übersichtlich 
gestaltet. Bei Behandlung der Regierungsvorlage 
des Krztegesetzes, 784 der Beilagen zu den steno­
graphischen Protokollen des Nationalrates 
(V. GP.), im Sozialausschuß des Nationalrates 
im März 1949 wurde im Zusammenhang mit dem 
unter lit. dangeführten Erlöschungsgrund -
Verlust des akademischen Grades - im Interesse 
der wegen politischer Verbrechen verurteilten 
Krzte, insbesondere wegen ehemals nationalsozia­
listischer Krzte, ein Zusatz des Inhaltes aufge­
nommen, daß das Erlöschen der Berufsberech­
tigung in solchen Fällen auf die im § 6 des 
Gesetzes vom 15. November 1867, RGBl. 
Nr. 131, vorgesehene Frist beschränkt wird. 
Wiewohl auf Grund dieser Formulierung die 
Rechtswirkungen nach Abs. 2 des § 6 des vor­
zitierten Gesetzes bei politischen Delikten nur auf 
die Dauer der Strafverbüßung beschränkt werden, 
ist es nach den im Abs. 4 des § 6 festgesetzten 
Fristen 3.uch Personen, die wegen anderer als 
der im Abs. 2 aufgezählten Verbrechen verurteilt 
worden sind (zum Beispiel auch wegen §§ 144, 
146, 197 SiG.), möglich, nach Ablauf der dort 
vorgesehenen Fristen von zehn beziehungsweise 
fünf Jahren oder, wenn eine Nachsicht der 
Rechtsfolgen noch zu einem früheren Zeitpunkt 
erfolgt ist, ohne Wiedererlangung des medizini­
schen Doktorgrades den ärztlichen Beruf aus­
zuüben. Diese sicherlich nicht beabsichtigte Wir­
kung hat seit Inkrafttreten des Krztegesetzes zu 
Schwierigkeiten in konkreten Fällen geführt. Die 
Beseitigung der in Frage stehenden Bestimmung 
erscheint nach Konsolidierung der Verhältnisse 
wohl unabweisbar. Es ist daher gerechtfertigt, 
durch die für den Abs. 1 des § 15 vorgesehene 
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Neuformulierung den aufgekommenen Schwie­
rigkeiten zu steuern. Die Berechtigung zur Aus­
übung des ärztlichen Berufes in jedem Fall der 
Verurteilung eines Arztes wegen eines Ver­
brechens wird wieder ausschließlich von der 
neuerlichen Verleihung des akademischen Grades 
eines Doktors der gesamten Heilkunde abhängig 
gemacht. 

Zu Punkt 17: 

Die Bestimmungen des § 18 in der derzeit 
geltenden Fassung haben dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung keine ausreichende Mög­
lichkeit gegeben, gegen Arzte, die durch ihre 
Süchtigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
nicht mehr in verantworlicher Weise fähig sind, 
entsprechend vorgehen zu können. Durch die 
Neufassung soll bewirkt werden, daß Arzten 
unabhängig von einem etwa einzuleitenden Ent­
mündigungsverfahren die Ausübung des ärzt­
lichen Berufes untersagt werden . kann, sofern 
nachgewiesen ist, daß sie durch eine erwiesene 
Geisteskrankheit, Geistesschwäche oder insbeson­
dere wegen Mißbrauches von Nervengiften zur 
Ausübung des ärztlichen Berufes nicht mehr ver­
antwortlich fähig sind. überdies wurde der § 18 
zur Gänze neu gefaßt, übersichtlicher gestaltet 
und an Stelle der Kompetenz des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung eine solche des 
Landeshauptmannes vorgesehen. 

Die Vorschriften über die Einziehung des 
Arzteausweises wurden unter Berücksichtigung 
der Notwendigkeit neu gefaßt, die Arzteausweise 
nunmehr vom Landeshauptmann ausstellen und 
gegebenenfalls wieder einziehen zu lassen. 

Zu Punkt 18: 

Der Katalog der Angelegenheiten, zu deren 
Vollziehung die Arztekammern gemäß § 21 
Abs. 2 berufen sind, wurde um die im bisherigen 
§ 21 Abs. 2 lit. bund c enthaltenen verringert; 
im Abs. 3 wurde der Termin für die Vorlage 
von Berichten statt wie bisher Ende April mit 
30. Juni festgesetzt. 

§ 22 hat nur eine stilistische Neufassung er­
fahren. Dabei wurden die Vorschriften des Abs. 3 
als nicht in ein Gesetz gehörig gestrichen. 

§ 23 wurde entsprechend den Feststellungen 
des Verfassungsgerichtshofes in seinem Erkennt­
nis vom 27. März 1963 geändert und alle die 
Vorschriften, die die Anmeldung, Eintragung in 
der Arzteliste und das Verfahren hiezu betreffen, 
in den § 2 i übernommen. 

Zu Punkt 19: 

§ 25 wurde zum Teil stilistisch neu gefaßt. 
§ 26 wurde neu gefaßt und inhaltlich hinsicht­

lich der Grundsätze über die örtliche und fach­
liche Gliederung neu gestaltet. Grundsätzlich ist 
nur die Bildung von Sektionen je für die Turnus-

ärzte, praktischen Arzte und Fachärzte vorge­
schrieben. Alle übrigen Gliederungsmöglich­
keiten können gemäß der Satzung ausgeschöpft 
werden. Auf Grund einer dem Erkenntnis des 
Verfassungs gerichtshofes vom 24. Juni 1961, 
G 21/60, entsprechenden Ermächtigung (Abs. 6) 
ist es den Arztekammern überlassen, im Rahmen 
der in den Abs. 1 bis 5 des § 26 aufgestellten 
Grundsätzen nähere Vorschriften über die Glie­
derung der Kammerangehörigen durch Satzung 
zu erlassen. 

Die im Entwurf vorgesehenen §§ 27 bis ein­
schließlich 41 stimmen hinsichtlich ihres meri­
torischen Inhaltes mit den bisherigen §§ 27 bis 
einschließlich 39 überein, sind systematisch besser 
geordnet und stilistisch besser gefaßt. Gegenüber 
dem Inhalt der gesetzlichen Verordnungsermäch­
tigung des bisherigen § 29 sind in der Neufassung 
dieses Paragraphen nunmehr die wesentlichen 
Grundsätze für die Durchführung der Wahlen 
enthalten. 

Die für die Arzte im öffentlichen Dienst er­
forderlichen Vorschriften sind im § 42 (früher 
§ 48) zusammengefaßt. Zur Klarstellung wurden 
Definitionen für den Amtsarzt, den Polizeiarzt 
und den Militärarzt im Sinne der von verschie­
denen Begutachterstellen erstatteten Vorschläge 
aufgenommen. 

Der 2. Abschnitt in der Unterteilung A um­
faßt die Vorsi.:hriften für die Wohlfahrtsein­
richtungen der Arztekammern in den Bundes­
ländern (§§ 43 b~s 48). Wiewohl die einzelnen 
Arztekammern schon bisher auf Grund des § 21 
Abs. 2 lit. h Richtlinien beziehungsweise Statuten 
für ihre Wohlfahrts- und Unterstützungseinrich­
tungen beschlossen hatten, die an sich Satzungen 
darstellen und als Verordnungen von Selbstver­
waltungskörpern zu werten sind, so reicht die 
vorzitierte Bestimmung allein nicht aus, Ver­
sorgungseinrichtungen auf hoheitlicher Grund­
lage einzurichten. Die wesentlichen Vorschriften 
für die Errichtung und den Betrieb von Wohl­
fahrtseinrichtungen wurden daher in den Gesetz­
entwurf selbst aufgenommen. 

Mit § 21 Abs. 2 lit. f des Arztegesetzes sind 
die Arztekammern unter anderem ausdrücklich 
auch dazu berufen, Wohlfahrts- und Unterstüt­
zungseinrichtungen für die Kammerangehörigen 
und ihre Hinterbliebenen einzurichten, zu be­
treiben und zu fördern. Dem liegt der Gedanke 
zugrunde, die Arztekammern in einem auch bei 
anderen Berufsgruppen (wie zum Beispiel bei 
den Rechtsanwälten) für derartige Einrichtungen 
üblichen Rahmen zu ermächtigen, durch Be­
schlüsse der in . Betracht kommenden Kammer­
organe (Kammervollversammlung beziehungs­
weise Kammervorstand) aus den allgemeinen 
Kammermitteln bestimmte Vermögenschaften ab­
zusondern (§ 43' Abs. 1), aus denen den Kam­
merangehörigen und ihren Hinterbliebenen in 
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bestimmten Fällen der Hilfsbedürftigkeit auf 
Grund im Einzelfall gefaßter Beschlüsse der Kam­
merorgane· Unterstützungen gewährt werden 
können. 

solche Leistungen in Betracht kommen, nach 
Maßgabe der gefaßten Beschlüsse der Kammer­
organe. 

Solche abgesonderte Zweckvermögen sind von Zu Punkt 20: 
den Krztekammern als Fonds ohne eigene Rechts- Die §§ 49 bis einschließlich 55 e (zwölf Para­
persönlichkeit zu bilden und weiterhin im Eigen- graphen) umfassen alle Vorschriften, die für die 
turn der Krztekammern zu belassen. Die Ver- Österreichische Krzetkammer als der auf Bundes­
waltung solcher Fonds kann aber nur durch die ebene organisierten Berufsvertretung der Krzte 
nach § 27, insbesondere in der lit. d des § 27, die erforderlichen Regehingen treffen. Hiedurch 
des Krztegesetzes vorgesehenen Organe der sollen die Vorschriften der §§ 49 bis einschließ-
Krztekammern besorgt werden. lic.\ 54 ersetzt werden. 

Die Aufwendungen der Krztekammern zur Sämtliche Bestimmungen des 1. Abschnittes 
Unterstützung der Kammerangehörigen und wurden neu gefaßt und übersichtlich angeordnet. 
deren Hinterbliebenen stellen Ahslagen der Mit Rücksicht darauf, daß das Disziplinarver­
Krztekammern im Rahmen ihres gesetzlichen fahren in erster Instanz auf der Ebene der Öster­
Wirkungsbereiches dar und können daher gemäß reichischen Krztekammer abgewickelt werden 
§ 39 Abs. 3 des Krztegesetzes bei der Festsetzung soll, ergeben sich für sämtliche Organe derselben 
der Umlagen- und Beitragsord,nung berücksich- zusätzliche Aufgaben. 
tigt werden. Die Einnahmen solcher als Versor- Gleichartig den gemäß § 26 bei den Krzte­
gungsfonds bezeichneter abgesonderter Zweck- kammern in den Bundesländern zu errichtenden 
vermögen der Krztekammern können neben Sektionen und Fachgruppen können bei der 
Spenden und außerordentlichen Zuwendungen ÖSterreichischen Krztekammer Bundessektionen 
nur jene Teile der Kammerbeiträge bilden, die für die Turnusärzte, praktischen Krzte und Fach­
durch Beschlüsse der Kammervollversammlungen ärzte errichtet werden (§ 55 a). Dadurch, daß den 
in den einzelnen Umlagen- und Beitragsord- Vorsitzenden dieser Untergliederungen Sitz.in 
nungen ausdrücklich diesen Fonds gewidmet der Vollversammlung zukommt, ist auch in einer 
werden. Diese Beiträge sind während der ge- zusätzlichen Weise die fachliche Vertretung dieser 
samten Dauer der Kammerzugehörigkeit von Gruppen gegeben. 
allen Kammerangehörigen ohne Rücksicht auf Die Vorschriften des § 55 e sollen subsidiär nur 
das Alter der Beitragspflichtigen zu leisten. Wenn in dem Fall zum Tragen kommen, wenn zwei 
eine solche Beitragspflicht nicht schon aus dem oder mehrere Krztekammern gleichlautende Be­
Grunde der Kammerzugehörigkeit anerkannt schlüsse wegen Zusammenlegung der Wohlfahrts­
wird, so sind nach § 24 des Krztegesetzes die einrichtungen treffen. Ist dies der Fall, so ist die 
Kammerangehörigen zur Befolgung der von den Österreichische Krztekammer verpflichtet, die 
Krztekammern im Rahmen ihres gesetzlichen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
Wirkungsbereiches gefaßten und gehörig be- Der 2. Abschnitt, der die §§ 55 f bis einschließ-
kanntgemachten Beschlüsse verpflichtet. lieh 55 m (acht Paragraphen) umfaßt, regelt das 

Von einer besonderen Mitgliedschaft der Kam- Disziplinarverfahren zur Gänze im Vollziehungs­
merangehörigen zu derartigen Fonds kann aber bereich des Bundes. Damit wird dem Verfassungs­
nicht gesprochen werden. gerichtshoferkenntnis vom 27. März 1963 Rech­

nung getragen. Der Disziplinamit soll bei der 
Es werden nur solche Leistungen erbracht wer- Österreichischen Krztekammer allenfalls in vier 

den können, die sich unter die Begriffe "Wohl- Disziplinarkommissionen und der Disziplinar­
fahrts- und Unterstützungs einrichtungen für die senat beim Bundesministerium für soziale Ver­
Kammerangehörigen und ihre Hinterbliebenen" waltung eingerichtet werden. Im wesentlichen 
einordnen lassen. darf jedoch auf die Ausführungen im allgemeinen 

Einen Rechtsanspruch auf solche Leistungen Teil der Bemerkungen auf Seite 3 zweiter Absatz 
können die Krztekammern ihren Kammerange- verwiesen werden. Ergänzend darf noch bemerkt 
hörigen oder deren Hinterbliebenen jedoch nicht werden, daß der Verfassungsgerichtshof mit 
einräumen, weil sonst aus der Unterstützungs- seinem Erkenntnis vom 21. Juni 1958, G 13/57, 
einrichtung eine Versicherungseinrichtung V 22/57, im Zusammenhang mit dem Disziplinar­
(Sozial- beziehungsweise Vertragsversicherung) . verfahren für die Tierärzte nadl dem Tierärzte­
würde, zu deren Gründung und Betrieb die kammergesetz in gleichartiger Weise entschieden 
Krztekammern nicht 'ermächtigt sind. Auch die und den in Betracht kommenden § 21 des Tier­
Bestimmung des § 25 Abs. 4 des Krztegesetzes ärztekammer gesetzes, BGBl. Nr. 146/1949, aufge­
kann keinen Rechtsanspruch auf die einzelne hoben hat. Mit Novelle zum Tierärztekammer­
bestimmte Leistung derartiger Unterstützungs- gesetz, BGBl. Nr. 4/1960, wurde das Disziplinar­
und Wohlfahrtseinrichtungen gewähren. Sie be- verfahren der Tierärzte ausschließlich von einer 
deutet nur das Recht auf gleichmäßige Berück- Disziplinarkommission bei der Bundeskammer der 
sichtigung aller Kammerangehörigen, die für Tierärzte - also im Vollziehungsbereich des 
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Bundes - eingerichtet. Auf, wesentliche Detail­
regelungen im Zusammenhang mit dem Diszi­
plinarverfahren darf jedoch aufmerksam gemacht 
werden. Gemäß § 55 f Abs. 3 ist die Verjährung 
der Verfolgbarkeit von Disziplinarvergehen ge­
regelt und gemäß § 55 f Abs. 5 sind die in Aus­
bildung stehenden Arzte in konkreten Fällen 
jedenfalls dem in diesem Gesetz geregelten Diszi­
plinarverfahren unterworfen. 

Neu ist der Inhalt des § 55 n, in dem nunmehr 
auch im Rahmen der für die österreichische 
Arztekammer geltende Vorschriften Bestimmun­
gen über Ordnungsstrafen enthalten sind. Dies 
war notwendig, um sowohl dem Vorstand, der 
österreichischen Arztekammer wie auch den Vor­
sitzenden des Disziplinarrates und Disziplinar­
senates Mittel an die Hand zu geben, in ihren 
Bereichen für Ordnung und für die Durchsetzung 
von Verpflichtungen der Kammerangehörigen 
sorgen zu können. 

Zu Punkt 21 bis 23: 

Die Vorschriften des § 56, betreffend das Auf­
sichtsrecht über die Arztekammern in den Bun-

desländern sowie über die österreichische Krzte­
kammer, wurden neugefaßt und übersichtlich ge­
staltet. 

Die Strafbestimmungen des § 62 wurden ent­
sprechend dem Verfassungsgerichtshoferkenntnis 
vom 25. Juli 1957 neu in der Weise gestaltet, 
daß die strafbaren Tatbestände herausgearbeitet 
(siehe insbesondere § 62, Abs. 2) wurden und 
damit Blankettstrafbestimmungen vermieden 
werden konnten. ' 

Zu Artikel II: 

Die vorgesehenen übergangsbestimmungen ge­
währleisten den Weiterbestand erworbener Be­
rechtigungen. 

Zu Artikel III: 

Die Vollzugsklausel nimmt auf die verschie­
denen Zuständigkeiten bei Durchführung des 
Gesetzes in einer der Bundesverfassung ent­
sprechenden Weise Bedacht. 
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